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1. EINLEITUNG

Der vorliegende Planungsbericht gibt gestiitzt auf Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) Auskunft
daruber, wie die Planung einer Erweiterung der bestehenden Deponie Hdli Gber die entsprechende Muta-
tion "Spezialzone Deponie Holi+" des Zonenplans Landschaft der Gemeinde Liestal die Ziele und Grunds-
atze der Raumplanung, die Anregungen aus der Bevolkerung, die Sachplane und Konzepte des Bundes,
sowie den kantonalen Richtplan berticksichtigt und wie sie den Anforderungen des Bundesrechts, insbe-
sondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragt.

Der Planungsbericht stltzt sich dabei auf die folgenden Grundlagen (Beilagen 1 bis 2):

> Technischer Bericht (TB): Das der Planung zugrundeliegende technische Projektvorhaben (Erwei-
terung Deponie Holi) wird hier detailliert dargelegt und definiert.

> Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB): Der UVB gibt ausfiihrlich und umfassend Auskunft Gber die
Auswirkungen des geplanten Projektvorhabens auf die Umwelt und beurteilt, ob das Vorhaben in
seiner Gesamtwirkung — inklusive allfalligen Massnahmen — umweltvertraglich ist. Er ist zentraler
Bestandteil der Umweltvertraglichkeitspriufung (UVP).

2. AUSGANGSLAGE UND PLANUNGSGEGENSTAND

Die Deponie Holi in Liestal wird seit 2010 als Inertstoffdeponie (neu: Deponie Typ B gemass VVEA) durch
die Deponie Holi Liestal AG betrieben und dient als zentraler Entsorgungsstandort — insbesondere fiir Bau-
schutt und Aushubmaterial — in der Region Liestal und dem grésseren Wirtschaftsraum Basel. Die beste-
hende Deponie Holi wird voraussichtlich im Jahr 2028 verfiillt sein. Daher ist in der Region demnachst mit
einem erheblichen Unterangebot an Deponievolumen zu rechnen, sofern kein zuséatzliches Angebot ge-
schaffen wird.

Aufgrund des akuten Mangels an Deponievolumen — insbesondere fiir Deponien des Typs B (Inertstoffe) —
hat der Kanton Basel-Landschaft ein Evaluationsverfahren durchgefuhrt und die betroffenen Gemeinden
informiert, welche bis Mitte Januar 2017 Stellung nehmen konnten. In diesem Rahmen wurde auch die De-
ponie Holi Liestal AG angefragt, die Méglichkeit einer Deponieerweiterung zu priifen. Die durch die Deponie
Holi Liestal AG in Auftrag gegebene Varianten- und Machbarkeitsabklarung fiir eine Deponieerweiterung
hat ergeben, dass die laterale Erweiterung des heutigen Deponiekérpers in nérdlicher und dstlicher Rich-
tung mdglich ist, wobei die bewilligte Deponie am dstlichen Rand minimal Gberdeckt werden soll.

Die Erweiterung der bestehenden Deponie Holi ("H4li+") soll nun via Nutzungsplanung erarbeitet und das
Bewilligungsverfahren eingeleitet werden. Dazu hat die Deponie Holi Liestal AG die Gruner AG eingeladen,
ein Angebot fir die Erarbeitung der erforderlichen Schritte und Unterlagen abzugeben. Fur den Deponie-
standort Holi ist bereits die Festsetzung im kantonalen Richtplan erfolgt, es braucht auf dieser Stufe keine
weiteren Schritte.

Die eidgendssische Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPV) vom 19. Oktober 1988 be-
zeichnet im Anhang die UVP-pflichtigen Anlagen sowie das jeweils massgebliche Verfahren. Gemass An-
hang 40.4 der UVPV unterliegen ,Deponien der Typen A und B mit einem Deponievolumen von mehr als
500'000 m3“ der UVP-Pflicht. Die Deponieerweiterung im Umfang von 6.75 Mio. m3 iberschreitet dieses Vo-
lumen deutlich. Gemass Anhang 80.3 der UVPV unterliegen auch "Kies- und Sandgruben, Steinbriiche und
andere nicht der Energiegewinnung dienende Materialentnahmen aus dem Boden mit einem abbaubaren
Gesamtvolumen von mehr als 300'000 m3" der UVP-Pflicht. Da vor der Deponierung von Material teilweise
ein Abbau von Mergel vorgesehen ist, resultiert auch daraus eine UVP-Pflicht.

Die Nutzungsplanungsanderung bzw. die Mutation Zonenplan Landschaft (inkl. Zonenreglement) ist das
Leitverfahren, woran sich die verschiedenen Teilbewilligungen wie die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
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und die Rodungsbewilligung anlehnen. Die 6ffentliche Auflage der UVP erfolgt im Rahmen des Mitwirkungs-
verfahrens zur Mutation Zonenplan Landschaft (Leitverfahren), wahrend die &ffentliche Auflage der Ro-
dungsbewilligung zu einem spateren Zeitpunkt stattfindet. Im Anschluss an das Leitverfahren folgt dann das
Baugesuch mit den detaillierteren Unterlagen (Bauplane, Schnitte etc.), wobei einzelne Anlageteile eine Be-
triebsbewilligung bzw. eine Verlangerung derer erfordern.

Die Ausgangslage und der Gegenstand der vorliegenden Planung — die bestehende Deponie Holi sowie
deren geplante Erweiterung — werden im technischen Bericht (Beilage 1) genauer erlautert. Die wesentli-
chen Punkte werden in den folgenden Kapiteln zusammenfassend wiedergegeben.

2.1 Bestehende Deponie Holi

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2000 wurde der Standort Héli nach einer mehrjahrigen Standortsuche im
mittleren Baselbiet als Inertstoffdeponie in den kantonalen Richtplan aufgenommen und 2001 vom Bundes-
rat genehmigt. Von 2001 bis 2004 wurde das Projekt geplant und 2005 der zugehérige UVB erstellt. 2006
begann das Umzonungsverfahren, das 2007 vom Einwohnerrat und 2008 vom Regierungsrat genehmigt
wurde. Seit dem 25. Mai 2010 wird die Deponie Holi in Liestal als Inertstoffdeponie (neu: Deponie Typ B)
betrieben. Zur Erstellung waren umfangreiche Bauarbeiten wie Rodung, Kanalisations- und Strassenbau
sowie Okologische Ausgleichsmassnahmen notwendig.

Die bestehende Deponie Holi umfasst eine Gelandeflache von 11.8 ha und ist seit der Bewilligung der An-
derung der Gesamtauffiillmenge 2021 fiir die Annahme von 3.6 Mio. m3 Material ausgelegt. Im urspriingli-
chen Baubewilligungsverfahren wurde das Deponievolumen auf rund 3 Mio. m3 geschatzt. Durch eine spa-
tere Zusatzbewilligung fiir Felsabbau wurde das Volumen auf 3.2 Mio. m3 erhoht. Die Betreibergesellschaft
(Deponie Holi Liestal AG) hat bei der Neuvermessung des finalen Deponievolumens innerhalb des geneh-
migten Perimeters festgestellt, dass die finale Auffiillmenge rund 600'000 m? grosser ist als das bewilligte
Deponievolumen von rund 3.2 Mio. m3. Mit der 2021 bewilligten Anpassung wurde die Gesamtauffiillmenge
auf 3.6 m3 festgelegt. Die urspriinglich bewilligte maximale Hohe des Auffiillvolumens von 510 m {. M. wird
eingehalten. Die bestehende Deponie wird voraussichtlich im Jahr 2028 verfllt sein. Die urspriinglich vor-
gesehene Betriebszeit der Deponie von 30 bis 35 Jahren kann somit nicht eingehalten werden, sofern keine
wesentliche Erweiterung vorgenommen wird.

Betrieb

Der aktuelle Betrieb erfolgt werktags an 250 Tagen pro Jahr, mit Offnungszeiten von 07:05 bis 12:00 Uhr
und 12:45 bis 16:00 Uhr. Drei bis vier Mitarbeitende sind vor Ort tatig. Die Deponie Holi wird gegenwartig
vom Amt fUr Industrielle Betriebe (AIB) betrieben. Die Deponie besitzt keine eigene Infrastruktur wie Was-
ser, Strom oder Beleuchtung.

Bei den abzulagernden Inertstoffen handelt es sich insbesondere um Bauabfélle. Folgendes Material wird
angenommen: sauberes, unverschmutztes Aushubmaterial, unverschmutzte mineralische Bauabfalle (ge-
mass Zulassungsliste) und Inertstoffmaterial gemass VVEA. Das abzulagernde Material wird aus einem
Umkreis von 50 km per LKW angeliefert. An der Eingangskontrolle der Deponie Elbisgraben wird das Mate-
rial gewogen, fotografiert und kategorisiert. Uber die befestigte Zufahrtsstrasse gelangen die LKW an-
schliessend auf das eigentliche Deponiegelande. Das angelieferte Material wird mit Kettenlader vor Ort ver-
teilt, planiert und verdichtet. Nach der Entladung passieren die LKW bei der Ausfahrt die Radwaschanlage.

Zusatzlich ist der Abbau von rund 200'000 m® Mergel bewilligt. Dieser wird mit Radlader und mobiler Brech-
anlage abgebaut. Das Material wird gereinigt, gesiebt, gebrochen und zwischengelagert. Nicht verwertbares
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Material wird direkt in den Deponiekérper eingebaut. Der Abtransport des nutzbaren Materials erfolgt mit
LKW, die zuvor Deponiematerial angeliefert haben.

2.2 Deponieerweiterung Holi+ (Vorhaben)

Mit dem Projektvorhaben "Holi+" beabsichtigt die Deponie Holi AG die bestehende Deponie Holi des Typ B
(Inertstoffe) flachenmassig zu erweitern und den Betrieb wahrend rund 30 Jahren (ab 2028) in Liestal wei-

terzufiihren. Es wird von einem Deponievolumen von 6.75 Mio. m? festem Material ausgegangen. Dazu
sind ca. 24.6 ha zusatzliche Deponieflache erforderlich, welche tber die Erweiterung des Perimeters der
heutigen Spezialzone Deponie Holi gesichert werden sollen. Mit der Gemeinde Liestal wurde eine maximale
Abflllmenge (Annahmekapazitat) von 400'000 t/a vertraglich vereinbart, womit die Betriebszeit der Depo-
nieerweiterung auf mindestens 30 Jahre geschatzt werden kann (s. Beilage 1, technischer Bericht, Kap.
4.1.1). Die wesentlichen Eckdaten zum Vorhaben sind in untenstehender Tabelle ersichtlich.

Lage

Deponie

Betrieb

Gemeinde

Zonenplan
Grundeigentiimer
Koordinate

Lokalname
Gewasserschutzbereich
Deponietyp
Deponievolumen

Flache Perimeter (gerundet)
Jahrliche Ablagerung
Etappierung

Entwéasserung

Nutzungsplanung

Erschliessung

Transportverkehr
Betriebsdauer gesamt
Jahrliche Betriebsdauer

Betriebszeiten

Liestal

Waldareal
Birgergemeinde Liestal
622 800/260 200

Holi

Ubriges Gebiet

Typ B nach VVEA

6.75 Mio. m3 (fest)

24.6 ha (Erweiterung) + 4.4 ha (Bestand)
max. 400'000 t/a

8 Etappen

Basisdrainage flachenhaft, Ableitung Sauberwasser in
Ergolz, Schmutzwasser in ARA (als Option Storfall)

Spezialzone nach § 28 RBG (a. Deponiezone)

Ab der Kantonsstrasse Liestal - Arisdorf Gber
Werkstrasse und Tunnel Deponie Elbisgraben

ca. 22'500 LKW/Jahr ca. 90 LKW/Werktag'
mindestens 30 Jahre (ab 2028)

250 Betriebstage

5-Tage-Woche (Montag bis Freitag);
Regelarbeitszeiten: Montag bis Donnerstag: 07:05 -

12:00 und 12:45 - 16:00 Uhr,
Freitag: 07:05 - 12:00 und 12:45 - 15:30 Uhr

Tabelle 1: Eckdaten zum Vorhaben Héli+ (Erweiterung der Deponie Héli)

Die Deponie wird etappenweise vorbereitet und aufgefillt. Samtliche Betriebsablaufe und Maschinen, wel-
che bisher bereits im Einsatz sind, sollen beibehalten werden. Die abschliessende Rekultivierung und Auf-
forstung erfolgen wie bisher — den Etappen entsprechend — laufend. Hinsichtlich Natur und Landschaft soll

T Jahresmittelwert; Hinweis: 1 LKW-Transport = 2 Fahrten (1x beladene Hinfahrt, 1x leere Riickfahrt)
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ein wesentlicher Teil der Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen innerhalb des Erweiterungsperimeters erstellt
werden.

Das geplante Gebiet der Deponieerweiterung liegt im Waldareal, weshalb auf Stufe der kommunalen Nut-
zungsplanung die bestehende Spezialzone nach § 28 des Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) erweitert
werden muss.

2.3 Lage und Erschliessung

Lage

Die bestehende Deponie Holi wird seit 2010 als Inertstoffdeponie norddstlich der Stadt Liestal oberhalb des
Schleifenbergs betrieben. Der Schleifenberg bildet den Abschluss des bewaldeten Hiigel- bzw. Berggebiets
zwischen Liestal im Suden, Fuallinsdorf im Nordwesten und Arisdorf im Nordosten (vgl. Abbildung 1). Auf
dessen Ostlicher Seite verlauft in ost-westlicher Richtung ein vollstandig bewaldetes, kurzes Tal, welches
beim Ort Weideli in Liestal zwischen dem Schleifenberg und der Burghalde in das Ergolztal mindet. Mit Holi
wird der obere Abschnitt dieses Tals bezeichnet, der gegen das Haupttal durch eine Biegung und die fel-
sige Berggruppe ,wissi Flue® abgeschirmt ist. Der Standort Hdli liegt rund 1 km von der Altstadt von Liestal
entfernt in Richtung NNE. Er ist vom Ergolztal aus mit den Siedlungsgebieten Liestal und Fullinsdorf nicht
sichtbar.

Die Erweiterung der Deponie Holi erfolgt ausgehend des heutigen Deponiekorpers in nérdlicher und nord-
ostlicher Richtung und umfasst eine Gesamtflache von rund 29 ha und ist fiir die Annahme von 6.75 Mio.
m? festem Material ausgelegt. Davon werden rund 4.4 ha zur Uberschiittung der bestehenden Deponie Holi
genutzt, wahrend sich rund 24.6 ha ausserhalb des aktuellen Perimeters befinden.

Bei einer maximalen Annahmekapazitat von 400'000 Tonnen pro Jahr wird die Erweiterung der Deponie
Holi, bei planmassigem Start im Jahr 2028, wahrend rund 30 Jahren Deponieraum fiir die Region bereitstel-
len.

Das Areal der erweiterten Deponie, deren Lage und Erschliessung ist in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Lage und Erschliessung des Deponiestandorts Héli (Quelle: map.geo.admin.ch; Darstellung:
Gruner)

Erschliessung

Die Deponie Holi ist ab der Autobahnausfahrt "Arisdorf" Gber die Alphof- sowie Arisdorferstrasse und die fir
die Deponiebelieferung ausgebaute Waldstrasse "Lindenstockweg" und den mit einem Lichtsignal ausge-
statteten Erschliessungstunnel erreichbar. Eine zweite Mdglichkeit ist, die Arisddrferstrasse von Liestal her
zu erreichen. Mit diesen Zufahrten ist bereits die Reaktorstoffdeponie "Elbisgraben" erschlossen. Die Stras-
senbreite der Zufahrt ist bis auf die Bereiche im Tunnel und dstlich des Tunnels genigend breit, damit sich
LKW kreuzen kdnnen.

Die Erschliessung der Deponie Holi erfolgt tiber die Werkstrasse der Deponie Elbisgraben. Nach der An-
meldung und dem Wiegen beim Betriebsgebdude unmittelbar bei der Deponie Elbisgraben gelangen die
LKW Uber die befestigten und ebenfalls kreuzbaren Strassen Chueweg und Osliweg auf das Deponiege-
l&nde Holi. Fur die Ruckfahrt werden dieselben Strassen benutzt, wobei an der Kreuzung Chueweg / Lin-
denstockweg die LKW durch die sich bereits in Betrieb befindende Radwaschanlage fahren. Der Ausbau
der Wald- und Zufahrtswege im Deponieperimeter erfolgt mit Kalkschroppen als Koffermaterial und Mergel
als Planiematerial. Die bitumindse Tragschicht wird mit einer Mindestschichtmachtigkeit von 14 cm erstellt.

Fur das Projekt Holi+ wird — wie bis anhin — das bereits bestehende, oben dargelegte Strassen- und Wald-
wegnetz genutzt. Das weitere Waldwegnetz (Wannersweg, Holiweg, Schurhaldenweg, Larchenweg, Eiche-
weg und Heiriweg) ist Bestandteil des Wander- und Reitwegenetzes und wird fur die Zufahrt zur Deponie
Holi nicht genutzt.

Seite 8 06.11.2025

gruner|>



Stadt Liestal Planungsbericht nach Art. 47 RPV Mutation "Spezialzone Deponie Holi+"

2.4 Bauphase, Betriebe und Rekultivierung

Ein detaillierter Zeitplan zu den Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphasen ber die acht geplanten Auffil-
letappen hinweg kann dem UVB entnhommen werden (s. Beilage 2, Kap. 4.13).

Bauphase

Die Bauphase der erweiterten Deponie umfasst die Vorbereitung des Areals (Rodung, Bodenabtrag, Einbau
Abdichtung und Entwasserung) bis zum Beginn der Betriebsphase (Ablagerungen).

* Rodung: Die Rodungen sind entsprechend den acht Auffiilletappen in gleich viele Grossetappen einge-
teilt. Diese werden — analog zum aktuellen Deponiebetrieb — in Kleinetappen unterteilt, deren Umfang
sich am Flachenbedarf des jeweils folgenden Jahres richtet. Da der Rodungsbedarf vom bestehenden
Terrain sowie vom effektivem Deponiekorper im Gelande abhangt, kann die Grosse der Kleinetappen
variieren. Aufgrund der reliefreichen Topografie erfolgt die Rodung motormanuell mit Handmotorsagen.
Der Abtransport der Stdmme aus den Schlagen erfolgt mit einem Forstschlepper, ein Holzlader bringt
das Holz anschliessend zu den vorgesehenen Depotplatzen. Die Rodungsgrenzen sind so festgelegt,
dass ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zwischen dem geplanten Deponiefuss der jeweiligen
Auffulletappe und dem verbleibenden Waldrand eingehalten wird, um angrenzende Vegetation und das
Wurzelwerk zu schutzen.

= Bodenabtrag: Nach jeder Rodungsphase erfolgt der Bodenabtrag, wo bei trockenen Bedingungen die
Bodenhorizonte, die darunterliegende Zwischenschicht und den folgenden Naturmergel mittels Raupen-
bagger entfernt werden. Die Machtigkeit des abzutragenden Materials variiert je nach Standort 40 und
100 cm. Es fahren wahrend den Arbeiten keine Pneufahrzeuge auf gewachsenem Boden oder dem ab-
getragenen Material. Die Wurzelstocke werden auf dem Gelande der Deponie Elbisgraben zu Holz-
schnitzeln verarbeitet, die bei der Rekultivierung verwendet werden.

» Einbau Abdichtung und Entwasserung: Nach erfolgtem Bodenabtrag wird eine Abdichtungsschicht
und ein Entwasserungssystem eingebaut, damit das Grundwasser geschiitzt und das Meteor- und Si-
ckerwasser sauber und kontrolliert abgeleitet werden kann. Das Meteorwasser (Wasser aus Nieder-
schlagen ohne Kontakt mit Deponiegut) und das Sickerwasser (durch den Deponiekdrper versickerndes
Regenwasser) werden ihrer unterschiedlichen Wasserqualitat entsprechend in separaten Sammelrohren
gefasst und dem Kontrollschacht zugefuhrt. Die Leitung fur das Meteorwasser entwassert auch die je-
weils oberliegenden, noch nicht betriebenen Etappen. Die Abdichtung und die Entwasserung werden
den Anforderungen der VVEA entsprechend erstellt. Das Entwasserungs- und Kontrollsystem wird im
technischen Bericht sowie im UVB genauer erlautert (vgl. Beilagen 1 & 2).

Die Bauarbeiten finden wahrend der Regelarbeitszeit (07:00 — 12:00 Uhr und 13:00 — 17:00 Uhr, aus-
nahmsweise bis 19:00 Uhr) statt. Es gibt weder Infrastruktureinrichtungen noch Logistik- und Installations-
flachen fir die Baustelle. Missen Baugerate abgestellt werden, erfolgt dies innerhalb des Deponieparame-
ters, welcher bereits zum Untergrund hin versiegelt ist.

Betriebsphase

Das Vorgehen bei der Erweiterung der Deponie Holi ist identisch zu jenem der bestehenden und bewilligten
Deponie Holi, es werden die Betriebsablaufe und der Maschinenpark der bereits bestehenden Deponie
Uubernommen und weitergeflihrt. Die Auffillung der bestehenden Deponie lauft bereits etappenweise ab.
Die "Erweiterung Deponie Holi" sieht vor, das kiinftige Deponievolumen in 8 Hauptetappen aufzuflllen. Die
etappierte Auffiillung erfolgt dabei aus betriebstechnischen und -wirtschaftlichen Griinden entsprechend
den topografischen Gegebenheiten von oben nach unten (s. Abbildung 2). Dadurch verkurzen sich die
Transportwege fir das angelieferte Material, da bereits verflillte Bereiche nicht Gberfahren werden mussen.
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Zudem bleibt die Radwaschanlage eingangs der Deponie gut zuganglich. Gemass Stabilitadtsnachweis der
GEOTEST AG ist die Stabilitat des Deponiekérpers im Rahmen des geplanten Vorgehens in allen Etappie-
rungsphasen gegeben. Auf Basis der gegenwartigen Datengrundlage und der getroffenen Annahmen zu
den jeweiligen Verflllzeiten der Etappen wird die Betriebsdauer der erweiterten Deponie auf mindestens 30
Jahre geschatzt (vgl. Beilage 1, technischer Bericht, Kap. 4.1.1).

Die Deponie wird momentan durch das Amt fir Industrielle Betriebe (AIB) gefiihrt.

Eingangskontrolle / Waage: Das Material wird aus der Region Nordwestschweiz herantransportiert.
Fir die bestehende Deponie gilt ein Einzugsumkreis von 50 km. Fir die erweiterte Deponie Holi wird
festgelegt, dass Bewilligungen zur Ablagerung von Abfallen ausschliesslich fiir Abfalle aus dem Wirt-
schaftsraum Basel erteilt werden. Die dazugehorigen Gebiete sind im technischen Bericht (Beilage 1,
Kap. 1.6) aufgefuhrt. Die Eingangskontrolle in die Deponie Héli erfolgt heute am Platz der Eingangskon-
trolle der Deponie Elbisgraben direkt nach dem Verbindungstunnel. Dort befinden sich ein Kontrolige-
baude, die Waage und ein weiteres Gebaude mit Blroraumlichkeiten, Geratedepot und Personalunter-
kunft. Das angelieferte Material wird gewogen, fotografiert und nach VeVA / LVA kategorisiert. Gelegent-
lich werden Stichproben genommen. Via den befestigten Verbindungsstrasse (Osliweg) gelangen die
LKW auf das eigentliche Gelande der Deponie Hdli. Fir die geplante Erweiterung ist keine Veranderung
der Eingangskontrolle und Waage vorgesehen resp. notwendig.

Auffiillung: Das zugefiihrte Deponiematerial wird abgeladen, mit einem Kettenlader verstossen und mit
einem Walzenzug planiert und verdichtet.

Radwaschanlage: Nach dem Abladen des Materials auf dem Deponiegelande verlassen die LKW den
Deponieperimeter tiber denselben Weg wie bei der Hinfahrt und passieren dabei die Radwaschanlage
(Durchfahrtssystem), welche sich unterhalb der Kreuzung "Chueweg / Lindenstockweg" befindet. Fur die
geplante Erweiterung ist keine Veranderung der Radwaschanlage vorgesehen.

Infrastruktur / Beleuchtung: Die aktuelle Deponie Holi verfihrt Uber keine Infrastrukturanlagen (Was-
ser, Strom, Gebaude, Beleuchtung etc.). Zudem ist das Deponiegelénde nicht eingezaunt, um den Wild-
wechsel zu gewahrleisten.

Betriebszeiten: Fur den Betrieb gilt die 5-Tage-Woche von Montag bis Freitag. Die Deponie Holi wird
an rund 250 Tagen pro Jahr betrieben. Die Offnungszeiten betragen von Montag bis Donnerstag jeweils
07:05 bis 12:00 Uhr sowie 12:45 bis 16:00 Uhr; am Freitag sowie an Tagen vor allgemeinen Feiertagen
von 07:05 bis 12:00 Uhr und 12:45 bis 15:30 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und allgemeinen Feierta-
gen bleibt die Deponie geschlossen. Wahrend diesen Zeiten wird das Material angeliefert und mittels der
oben aufgefliihrten Maschinen eingesetzt. Am Standort werden drei bis vier Mitarbeitende beschaftigt.

Mergelabbau: Es ist geplant, im Erweiterungsperimeter Holi+ Mergel abzubauen. Der Abbau findet im
Rahmen der Gelandemodellierung im Zusammenhang mit den vorgesehenen Entwasserungsanlagen
(inkl. Leitungen) unter dem geplanten Deponiekdrper statt. Das heisst, der Mergel wird dort gewonnen,
wo eine Gelandeanpassung fur die Entwasserung vorgesehen ist und Material abgetragen werden
muss. Der Einsatz einer Brecheranlage ist nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Der abgebaute
Mergel wird ausschliesslich fir den Eigenbedarf der Deponie verwendet, wie fiir die Erstellung neuer
Waldwege und fiir die Abdichtung der Deponie. Das Abbauvolumen betragt maximal 200'000 m3. Ein
Abtransport ausserhalb des Deponiegelandes erfolgt deshalb nicht.
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Abbildung 2: Flilletappen der Erweiterung Deponie Héli+ (Quelle / Darstellung: Gruner)

Rekultivierung

Nach der Auffiillung der Deponie erfolgen die nachfolgenden Abschlussarbeiten, welche wahrend allen Auf-
fullungsphasen laufend stattfinden. Nach der Fertigstellung des Deponiekérpers, welcher in seinem obers-
ten Meter aus unverschmutztem Deponiematerial besteht, wird der Deponieabschluss ausgefihrt. Dieser
umfasst eine Gesamtschichtmachtigkeit von 3 m unverschmutztem Material, bestehend aus 2 m zwischen-
gelagertem Aushubmaterial und dariber 1 m Bodenmaterial als Rekultivierungsschicht bzw. Waldboden.
Anschliessend werden die aufzuforstenden Flachen wieder aufgeforstet. Damit werden die beanspruchten
Flachen sukzessive der Waldnutzung zurtiickzugeben. Weite Teile werden als standortgemasser Mischwald
mit der zentralen Funktion "Wirtschaftswald" entwickelt. Auf Basis des Waldentwicklungsplans und des pro-
jektspezifischen Rekultivierungsplans wird ein 6kologisch wertvollerer Wald als im Ausgangszustand entste-
hen.

Die Nachsorge, welche bei Deponien Typ B gesetzlich verlangt ist, beinhaltet die Uberwachungen der
Hangstabilitdt des Deponiekorpers, des Grundwasser und des Wassers der Deponieentwasserung. Weiter
ist wahrend den ersten flinf Jahren nach der etappenweisen Rekultivierung die Bodenfruchtbarkeit zu kon-
trollieren. Die konkret zu ergreifenden Massnahmen zur Nachsorge werden im Rahmen der Betriebsbewilli-
gung mittels sogenannter «Nachsorgebewilligung» abschliessend festgelegt.
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3. PLANUNGSZIELE

Im Rahmen der vorliegenden Planung wird das Ziel verfolgt, den langfristigen Bedarf an Deponieflachen
des Typs B fur den Kanton und die umliegende Region zu sichern. Die Gewahrleistung einer geordneten
und umweltgerechten Abfallentsorgung stellt ein zentrales 6ffentliches Interesse dar. Angesichts der abseh-
baren Entwicklungen ist davon auszugehen, dass der Bedarf an geeigneten Entsorgungsmdglichkeiten
kiinftig weiter steigen wird.

Vor diesem Hintergrund sieht die Planung vor, die bestehende Spezialzone Deponie Holi mittels Mutation
Zonenplan Landschaft (ZPL) flachenmassig entsprechend zu erweitern (Holi+). Die Bestimmungen des Zo-
nenreglements Landschaft (ZRL) legen dabei fest, in welchem Rahmen die Deponie des Typs B — inklusive
der neuen Erweiterung — gemass VVEA erstellt, betreiben, Gberwacht und abgeschlossen werden kann.

Damit soll ausreichend Deponieflache fur eine langfristige Entwicklung sichergestellt werden. Es ist vorge-
sehen, ausschliesslich geeignete Flachen zu nutzen, die den technischen, dkologischen und rechtlichen
Anforderungen entsprechen. Nach vollstandiger Fullung der Deponie soll eine Wiederaufforstung erfolgen —
wie bereits bei der bestehenden Deponie vorgesehen. Dieser 6kologische Ausgleich stellt sicher, dass die
Flachen langfristig wieder einer naturnahen Nutzung (Wald, Landschaft, Erholung etc.) zugefihrt werden.

Die vorliegende Planung ist auf die regionalen und kantonalen Entwicklungsstrategien abgestimmt. Ziel ist
es, eine koharente Raumplanung zu unterstiitzen, Synergien zu nutzen und Konflikte mit anderen Nut-
zungsinteressen zu vermeiden. Durch die friihzeitige Koordination mit den zustandigen Fachstellen und die
Integration Gbergeordneter Ziele wird sichergestellt, dass die Deponieplanung sowohl funktional als auch
raumplanerisch sinnvoll eingebettet ist.

4. ORGANISATION UND ABLAUF DER PLANUNG

4.1 Verfahren und Zustandigkeiten

Die Mutation des Zonenplanes Landschaft stellt das Leitverfahren fir die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVP) dar, denn Deponien des Typs B gemass VVEA mit der vorgesehenen Grdsse unterliegen der UVP-
Pflicht. Der Umweltvertraglichkeitsbericht wurde auf der Basis eines technischen Projektes (s. Beilage 1)
erstellt. Da Waldgebiete betroffen sind, ist ein Rodungsverfahren durchzufiihren.

Verfahren Planungstrager Beschluss / Genehmigung
Mutation Zonenplan und Zonenreg-  Stadt Liestal Einwohnerrat Liestal / Kanton
lement Landschaft Liestal Basel-Landschaft Regierungsrat
Umweltvertraglichkeitspriifung Blrgergemeinde Liestal Kanton Basel-Landschaft
Regierungsrat
Rodungsverfahren Birgergemeinde Liestal Kanton Basel-Landschaft

Regierungsrat, Anhérung BAFU

Das Bau-, Errichtungs- und Betriebsbewilligungsverfahren ist im Nachgang dazu vorgesehen, wobei der
Planungstrager die Birgergemeinde Liestal ist und die Bewilligungszustandigkeit beim Bauinspektorat und
beim Amt fir Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-Landschaft liegt.
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4.2 Vorgeschichte zur bestehenden Deponie

Die in der Folge erwahnten Arbeiten fanden in enger Zusammenarbeit mit den massgeblichen kantonalen
und kommunalen Stellen statt.

a) Kantonale Richtplanung, Standortevaluation

Mit Beschluss des Landrates vom 14. Dezember 2000 wurde mit der Mutation 1999/1 der Standort fir die
Inertstoffdeponie Holi in den Koordinationsplan (Richtplan geméss RPG) aufgenommen und als neues Ob-
jektblatt VE 4.4 erganzt. Diese Mutation wurde mit Schreiben vom 2. August 2001 durch den Bundesrat ge-
nehmigt. Der richtplanerischen Festsetzung vorausgegangen war eine mehrjéhrige Phase der Planung und
Standortevaluation. Im "Konzept flr die Aushub- und Bauschuttentsorgung im Kanton Basel-Landschaft"
vom Juni 1998 wurde flr die Teilregion 3, umfassend im Wesentlichen den Bezirk Liestal, ein Mangel an
Entsorgungsmaoglichkeiten fiir Inertstoffe (Typ B) festgestellt. Bereits vorher wurde in der Teilregion eine
systematische Standortsuche durchgefiihrt. Von 56 mdglichen Standorten wurden in einer Grobevaluation
36 ausgeschlossen. In der nachfolgenden mehrstufigen Feinevaluation erwies sich schliesslich der Standort
HOoli als am besten geeignet.

b) Machbarkeit, Vorprojekt, und Pflichtenheft Umweltuntersuchungen

Nach den raumplanerischen Festlegungen veranlasste die Birgergemeinde Liestal Anfang 2003 die Durch-
fuhrung von Vorstudien (Tensor Umweltberatungen AG, 9.4.2003). Damit wurden die Projektierungsgrund-
lagen definiert, die Machbarkeit nachgewiesen und ein Vorentscheid fiir ein Betreibermodell getroffen.

In einer ersten Projektphase wurden im Dezember 2004 das Vorprojekt mit zugehdriger Umweltvoruntersu-
chung mit Pflichtenheft fur die Hauptuntersuchung UVB erarbeitet (IG Hdli, 20.12.2004).

Anlasslich der Sitzung vom 11.3.2005 genehmigten die kantonalen Umweltfachsteilen das Pflichtenheft
Hauptuntersuchung UVB und verlangten verschiedene Erganzungen (siehe Protokoll Rechtsdienst SUD
vom 22.3.2005). Damit ist der Umfang der Umweltuntersuchungen definiert.

c) Bauprojekt, Umweltvertraglichkeit, Rodungsgesuch, Massnahmenbericht

Nach erfolgter Verabschiedung des Umfanges der Umweltuntersuchungen wurden folgende Berichte erar-
beitet:

> Mutation Zonenplan Landschaft: Einrichtung einer Deponiezone

> Technisches Projekt auf Stufe Baugesuch

> Umweltvertraglichkeitsbericht (inkl. Fachbericht, Lebensraum, Fauna, Flora und Fachbericht, Geo-
logie | Hydrogeologie)

> Rodungsgesuch

> Bericht Uber die Massnahmen zum Umweltschutz

Die ersten vier Berichte listen Bedingungen, Auflagen und Massnahmen zum Schutze der Umwelt auf. Im
Bericht Giber die Massnahmen zum Umweltschutz werden diese zusammengefihrt.

Die Bereiche "Lebensraum, Fauna, Flora" und "Geologie | Hydrogeologie" sind fir das Vorhaben besonders
ausschlaggebend. Aus diesem Grund wurden fir diese Themen besondere Fachberichte erarbeitet.

2006 fand das raumplanerische Umzonungsverfahren mit 6ffentlicher Mitwirkung statt. Es folgten die Bewil-
ligung der Umzonung des Deponieareals durch den Liestaler Einwohnerrat (Gemeindeparlament) 2007 und
die Genehmigung des Perimeters "Spezialzone Deponie Holi" durch den Regierungsrat 2008. Das Baupro-
jekt samt Rodungsgesuch wurde 2008 eingereicht, die Bau- und Errichtungsbewilligung wurden 2009 erteilt.
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d) Bau- und Betriebsphase

Die Deponie Holi wird seit dem 25. Mai 2010 als Inertstoffdeponie (neu Deponie Typ B) betrieben. Folgen-
des Material wird angenommen: sauberes, unverschmutztes Aushubmaterial, unverschmutzte mineralische
Bauabfalle (gemass Zulassungsliste) und Inertstoffmaterial gemass VVEA.

Folgende Arbeiten waren fiir die Erstellung und Nutzung der Deponie notwendig: Rodung Wald, Erweite-
rung der Bachdole des Weidelibachleins auf den erforderlichen Hochwasserabfluss, Bau der Kanalisations-
leitung aus der Deponie bis ans 6ffentliche Kanalisationsnetz, Ausbau Zufahrtsstrasse zwischen Elbisgra-
ben und Hdéli, Erstellung technische Einrichtungen Absetzbecken, Radwaschanlage, Erdbauarbeiten zum
Deponiedamm, Erstellung oberer Teil Weidlibachlein und Amphibienbiotop, Bau Basisentwasserung zur
Deponie.

Die bestehende Deponie Holi umfasst einen bewilligten Perimeter von 11.8 ha und ist seit der Bewilligung
der Anderung der Gesamtauffiillmenge von 2021 fiir die Annahme von 3.6 Mio. m3 Material ausgelegt (Ge-
such GEOTEST AG, UVB-Erganzung Gruner AG).

e) Vorabklarungen Erweiterung Deponie Holi

Im Januar 2017 fand eine Koordinations- und Informationssitzung in der BUD statt, um eine allféllige Erwei-
terung der Deponie Holi zu besprechen. Daran teilgenommen haben das kantonale Amt fiir Raumplanung
(ARP; Ortsplanung sowie Ver- und Entsorgung), das Amt fir Umweltschutz und Energie (AUE; Ressour-
cenwirtschaft und Bodenschutz), das Amt fiir Wald, die Abteilung Natur und Landschaft des Ebenrain-Zent-
rums, Vertreter der Stadt Liestal (Stadtrat), die Planer (Gruner) und die Gesuchsteller (VR Héli). Seitens
des Kantons Basel-Landschaft wird eine moglichst grosse Deponie angestrebt, da der Standort sowie die
Erschliessung optimal beurteilt werden und kein Siedlungsgebiet betroffen ist.

In der Folge fanden zwischen 2017 und 2020 weitere Koordinationssitzung und Absprachen mit dem Amt
fur Raumplanung (Ortsplanung), dem Amt fir Wald, der UVP-Fachstelle, den Gremien Jagd, Natur- und
Vogelschutz, dem Burgerrat sowie dem Stadtrat statt. Wie vom Kanton angeregt, wurden im Rahmen der
genannten Vorabklarung verschiedene Varianten und mdgliche Perimeter besprochen und verfeinert.

Die vorliegende Arbeits- bzw. Bestvariante ergab sich somit aus einem langeren Entwicklungsprozess und
einer umfassenden Varianten- und Machbarkeitsabklarung (vgl. Anhang 1 und Kap. 6.3). Die Bestvariante
wurde nachfolgend mit einem Geldndemodell detaillierter ausgearbeitet und auf deren Machbarkeit Gber-
pruft.

Seite 14 06.11.2025

gruner|>



Stadt Liestal Planungsbericht nach Art. 47 RPV Mutation "Spezialzone Deponie Holi+"

4.3 Planungsablauf Deponieerweiterung

Die Planung der Erweiterung der Deponie Holi (HOli+) wurde nach einer langeren Phase der Sistierung per
Ende 2023 wiederaufgenommen und der Planungsablauf mit den folgenden Schritten vorgesehen:

1) Core-Team Meetings zur méglichen Projektentwicklung (Zusammensetzung Core- ab Dez. 2023
Team: Burgergemeinde Liestal, Deponie Hdli Liestal AG, Gruner AG)

2) Erarbeitung technisches Projekt, inkl. Optimierung der Arbeits-/Bestvariante (via  ab Jan. 2024
technische Abklarungen, Entwicklung von Auffiillszenarien und -modellierungen)

3) Verfahrensplanung und -koordination mit Stadt Liestal und kantonalen Amtern ab Apr. 2024
4) Erarbeitung Dossier-Entwurf fir Nutzungsplanung, UVP u. Rodungsbewilligung: ab Nov. 2024
= Mutation Zonenplan Landschaft (inkl. Zonenreglement u. Planungsbericht)
= technischer Bericht (TB)

»  Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB)
» Rodungsdossier (RD): Rodungsgesuch und -bericht

5) Prifung Stadtrat Entwurf Mutation Zonenplan Landschaft Mai 2025
6) Kantonale Priifung des Dossier-Entwurfs (informelles Verfahren) durch die zu- ca. Mai bis Jul.
standigen Amter: 2025

=  Amt fir Raumplanung (ARP): Mutation Zonenplan Landschaft
=  Amt fir Umweltschutz und Energie (AUE): UVB
=  Amt fir Wald und Wild beider Basel (AWW): Rodungsdossier

7) Uberarbeitung Dossier aufgrund der Riickmeldungen aus der kantonalen Priifung  ca. Aug. 2025
sowie des Partizipationsprozesses mit den Umweltverbanden

8) Entscheid Stadtrat iber gesamtes Dossier: Verabschiedung Mutation Zonenplan ca. Nov. 2025
Landschaft, UVB und Rodungsdossier (offizieller Start der jeweiligen Verfahren)

9) Kantonale Vorpriifung und zeitgleich 6ffentliche Mitwirkung (formelles Verfah- ca. Nov. bis
ren): Mutation Zonenplan Landschaft > Leitverfahren Dez. 2025

+ Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP): kantonale Prifung Hauptuntersuchung
(6ffentl. Auflage im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens des Leitverfahrens)

+ Rodungsbewilligung: Kantonale Priufung und Anhérung Bund
10) Partizipation Umweltverbande ca. Nov. 2025

11) Uberarbeitung Dossier aufgrund der kant. Vorpriifung (Auflagen und Genehmi- ca. Jan. 2026
gungsvorbehalte) sowie der Mitwirkungseingaben

12) Einwohnerratsvorlage und Referendumsfrist ca. Q1-2 2026
13) Offentliche Auflage (Zonenplan Landschaft inkl. Beilagen UVB, Rodungsdossier) ca. Mitte 2026
14) Einsprache- und Genehmigungsverfahren ca. Q3-4 2026
15) Genehmigungsantrag Regierungsrat ca. Ende 2026

Das Baubewilligungs- sowie das Errichtungs- und Betriebsbewilligungsverfahren sind im Anschluss (ca. ab
Ende 2026) vorgesehen, der Start der Auffullung ca. per Anfang 2028 (friihester Rodungsbeginn Ende
2027).
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5. PLANUNGSGRUNDLAGEN UND RAHMENBEDIGUNGEN

5.1 Grundlagen der vorliegenden Planung

Folgende rechtliche Grundlagen sind fiir die Mutation des Zonenplans Landschaft besonders relevant:

>

>

>

>

>

Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Bundesgesetz iber den Wald (WaG)

Verordnung uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (VVEA)
Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) des Kantons Basel-Landschaft

Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) des Kantons Basel-Landschaft
Zonenreglement Landschaft der Gemeinde Liestal

Zonenplan Landschaft der Gemeinde Liestal

Ausserdem sind insbesondere folgende Wegleitungen, Arbeitshilfen, Merkblatter und Fachdokumentationen
zu berticksichtigen:

> Wegleitung fir die Erarbeitung des Berichts zu Nutzungsplanen gemass Art. 47 RPV: Amt fir
Raumplanung, Kanton Basel-Landschaft, Marz 2013.

> Wegleitung Interessenabwagung — Interessenabwagung im Bericht zu Nutzungsplanungen ge-
mass Artikel 47 RPV: Amt fir Raumplanung, Kanton Basel-Landschaft, November 2022.

> Vorpriifung Kommunaler Planungen — Ablauf und einzureichende Unterlagen: Amt fiir Raumpla-
nung, Kanton Basel-Landschaft, Februar 2019.

> Kantonale Randbedingungen Landschaft — Zonenvorschriften Landschaft, Allgemeinde Vorgaben
und Randbedingungen: Amt fiir Raumplanung, Kanton Basel-Landschaf, Februar 2019.

> Ablauf UVP-Verfahren: Rechtsdienst, Bau- und Umweltschutzdirektion, Kanton Basel-Landschaft,
29. August 2006.

> Kantonale Abfall- und Ressourcenplanung, Basel-Landschaft und Basel-Stadt, 2023
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5.2 Ubereinstimmung mit iibergeordneten Planungen und Gesetzen

Planungsziele

Gemass Art. 1 des Raumplanungsgesetztes haben Bund, Kantone und Gemeinden fiir eine haushalteri-
sche Bodennutzung zu sorgen, das Baugebiet vom Nichtbaugebiet zu trennen, ihre raumwirksamen Tatig-
keiten aufeinander abzustimmen und auf die erwiinschte Entwicklung des Landes auszurichten, wobei auf
die naturlichen Gegebenheiten und die Bedurfnisse der Bevdlkerung und der Wirtschaft zu achten ist (Art. 1
Abs. 1 RPG). Sie haben ausserdem geeignete, raumplanerische Massnahmen zu treffen, um u.a. die natir-
lichen Lebensgrundlagen zu schiitzen, kompakte Siedlungen und raumliche Voraussetzungen fir die Wirt-
schaft zu schaffen, das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben zu férdern sowie eine angemessene
Dezentralisation der Besiedelung und der Wirtschaft zu erwirken (Art. 1 Abs. 2 RPG).

Die geplante Erweiterung der Deponie Holi verfolgt in erster Linie das Ziel, den Bedurfnissen der Wirtschaft
sowie der Sicherung und Weiterentwicklung eines spezifischen Wirtschaftszweigs und Entsorgungsauftrags
gerecht zu werden. Es handelt sich also um ein zentrales Planungsziel geméass RPG. Die Bedeutung dieses
Interesse zeigt sich insbesondere an der Festlegung des bestehenden Deponiestandorts im kantonalen
Richtplan — als kantonaler Deponiestandort flir Material Typ B — sowie im Bestreben des Kantons, geeignete
Deponiestandorte in naher Zukunft gezielt auszubauen.

Mit der vorliegenden Planung stellt die Gemeinde Liestal durch eine Anpassung ihrer Nutzungsplanung si-
cher, dass die Bedurfnisse des Kantons und der Region im Hinblick auf den bestehenden sowie den kinftig
erweiterten Deponiestandort des Typs B fiir die nachsten rund 30 Jahre abgedeckt sind.

Die natlrlichen Ressourcen wie Wald, Boden, Luft, Wasser und Landschaft werden dabei — wie in den fol-
genden Kapiteln und dem Umweltvertraglichkeitsbericht (Beilage 2) dargelegt — bestmoglich geschuitzt und
geschont.

Planungsgrundsatze

Die Planungsbehdrden haben gemass Art. 3 des Raumplanungsgesetztes insbesondere auf die folgenden
Planungsgrundsatze zu achten:

> Die Siedlungen sind nach den Bedirfnissen der Bevolkerung zu gestalten und ihrer Ausdehnung zu
begrenzen, wobei Wohngebiete vor schadlichen oder lastigen Einwirkungen (wie Larm oder Luftver-
schmutzung) zu verschonen, Rad- und Fusswege zu erhalten und giinstige Voraussetzungen fir die
Versorgung mit Gutern und Dienstleistungen sicherzustellen sind. (Art. 3 Abs. 3 RPG).

> Die Landschaft ist zu schonen, wobei insbesondere Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einzu-
ordnen haben, naturnahe Landschaften und Erholungsraume erhalten bleiben und die Walder ihre
Funktionen erfiillen kdnnen (Art. 3 Abs. 2 RPG).

> Fur Bauten und Anlagen, welche im 6ffentlichen Interesse liegen, sind sachgerechte Standorte zu be-
stimmen. Hierbei sind insbesondere regionale Bediirfnisse zu berticksichtigen und nachteilige Auswir-
kungen auf die Bevdlkerung, Natur und Wirtschaft mdglichst zu vermeiden.

Diese Planungsgrundsatze werden mit der vorliegenden Planung wie folgt berticksichtigt:

> Der Standort der Deponie HAli und deren Erweiterungsperimeter liegen fernab eines Wohngebiets, wo-
mit schadliche oder lastige Auswirkungen vermieden werden. Es handelt sich somit um einen idealen
Standort. Der Betriebslarm wird auf gréssere Entfernungen hdchstens schwach und lediglich im Tag-
zeitraum horbar sein. Die Planungswerte werden deutlich eingehalten. Die Luftemissionswerte sind
heute gering und werden kinftig durch die Erweiterung der Deponie nicht verandert.
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> Die Deponieerweiterung schafft glinstige Voraussetzungen zur Sicherstellung einer zentralen Ver-
bzw. Entsorgungsdienstleistung von kantonaler Bedeutung. Sie erfillt ein 6ffentliches und wirtschaftli-
ches Interesse, da sie den regionalen und kantonalen Bedarf an Entsorgungsmaglichkeiten fir Material
Typ B — insbesondere Bauschutt und Aushub — langerfristig abdeckt.

> Das heutige Wegnetz sowie die Erholungsraume werden im Bereich der Deponieerweiterung zwar
temporar beeintrachtigt, jedoch durch geschickte Umleitungen im Betrieb abgefedert und langfristig
wiederhergestellt.

> Es werden natur- und landschaftsschonende Massnahmen getroffen, damit das Waldékosystem und
das Landschaftsbild auch wahrend des Betriebs weitgehend intakt bleiben. Das Gebiet wird nach Be-
triebsabschluss wieder komplett aufgeforstet, also dem Wald zurlickgeben und 6kologisch aufgewertet.

Kantonaler Richtplan (KRIP)

Die Deponie "Holi" in Liestal ist im Kantonalen Richtplan (KRIP) als Standort fir Deponie Typ B (Inertstoffe)
festgesetzt (Landratsbeschluss vom 14.12.2000; genehmigt durch UVEK am 2.8.2001; vgl. Abbildung 3).
Diese Festsetzung im KRIP erfolgte aufgrund eines regional abgestitzten Evaluationsverfahrens, wobei die
Interessen von Natur-, Landschafts-, Grundwasser- und Umweltschutz sowie von Siedlung, Wald und Land-
schaft bertcksichtigt wurden.

Die behdérdenverbindliche Festsetzung von Deponiestandorten im KRIP erfolgt lediglich Uber eine Punktsig-
natur-Darstellung. Der Deponieperimeter und somit auch das konkrete Deponievolumen werden erst in der
Nutzungsplanung grundeigentimerverbindlich festgelegt. In Bezug auf die vorgesehene Perimetererweite-
rung der Deponie Holi ist somit keine Anpassung des KRIP erforderlich.

Der Deponieraumbedarf des Kantons (Wirtschaftsraum Basel) belduft sich auf 18 Mio. m? iber einen Zeit-
raum von 20 Jahren, welcher unter anderem Uber eine Erweiterung des Standorts Hdli/Liestal abgedeckt
werden soll (Quelle: Kantonaler Richtplan, Basel-Landschaft, Januar 2024).

Das Vorhaben der Deponieerweiterung "Holi+" entspricht somit der rechtskraftigen Festsetzung im KRIP und
ist fur die Sicherstellung von hinreichend Entsorgungsmaglichkeiten des Typ B erforderlich. Die Deponieer-
weiterung dient somit einem wichtigen kantonalen Interesse.
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- \‘\ \ ¢ < ar——
Abbildung 3: Ausschnitt Kantonaler Richtplan, Festsetzung 08.09.2010 (letzte Anpassung 2021; Quelle:
www.baselland.ch, Richtplan-Gesamtkarte)

Gemass kantonalem Richtplan befindet sich im Siiden mit etwas Abstand zur geplanten erweiterten Depo-
nie ein Vorranggebiet Natur, welches der langfristigen Erhaltung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt
sowie den vielfaltigen, regionaltypischen Landschaften dient. Das entsprechende Vorranggebiet Natur so-
wie deren Zweck werden durch das Vorhaben nicht tangiert oder beeintrachtigt. Im Nordosten der erweiter-
ten Deponie uberlagert sich der Projektperimeter mit einem Potentialgebiet fur Windparks ("Liestal - Lausen
- Arisdorf — Sissach"; Uberschneidungsflache ca. 10 ha), welches der potenziellen Realisierung von Gross-
Windkraftanalgen dient — und zwar in Gebieten, die Uber gute Windverhaltnisse verfigen und in denen
keine anderen berwiegen Interessen entgegenstehen. Dieses Potentialgebiet wird durch das Vorhaben
nur randlich und flachenma&ssig geringfiigig tangiert (ca. 2.5%; im Verhaltnis zur ausgewiesenen Gesamtfla-
che von 390 ha). Aufgrund der zeitlichen Befristung des Deponiebetriebs wird das Gberlagernde Gebiet
ausserdem langfristig wieder freigegeben. Eine konkrete Planung oder Umsetzung von Windparks ist der-
zeit nicht bekannt und in der kommunalen Nutzungsplanung nicht vorgesehen. Das Vorhaben zur Erweite-
rung der Deponie Holi schliesst eine kinftige Realisierung entsprechender Projekte jedoch nicht aus. Die
beiden kantonalen Interessen — an dem Windpark-Potentialgebiet und dem Deponiestandort Holi — lassen
sich somit weitgehend miteinander vereinbaren.

Waldentwicklungsplan

Die Deponie Holi sowie der Erweiterungsperimeter (Holi+) liegen innerhalb des Perimeters des Waldent-
wicklungsplans (WEP) Liestal und Umgebung 2014-2029 des Amts fir Wald beider Basel (2016). Gemass
WEP Liestal und Umgebung gilt der Grundsatz, dass angesichts der Herausforderungen des Klimawandels
verstarkt trockenresistente Baumarten verwendet und artenreiche Mischbestéande geférdert werden sollen.
Mit der vorgesehenen Entwicklung struktur- und artenreicher, standortgemasser Buchen-Mischwalder wird
diesen Vorgaben des WEP entsprochen. Auf Basis des WEP und des projektspezifischen
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Rekultivierungsplans entsteht ein 6kologisch wertvollerer Wald als im Ausgangszustand. Zur Férderung der
im WEP genannten Leitarten (Schlingnatter und Zauneidechse) sowie weiterer Kleintiere werden der im
Endzustand aufgelichteten Waldareale zusatzliche Versteck- und Unterschlupfmdéglichkeiten geschaffen.
Dazu gehoren Lesesteinwalle sowie Stein- und Totholzhaufen, die als Leitstrukturen dienen.

Kommunale Nutzungsplanung

Im kommunalen Zonenplan Landschaft ist der bestehende Deponieperimeter als "Spezialzone fiir gewerbli-
che und industrielle Tatigkeiten" und der Erweiterungsperimeter als "Waldareal" festgesetzt. Beide Gebiete
werden von der Landschaftsschutzzone | Giberlagert.

Die Spezialzone ("Deponie") stellt eine Ausnahme fiir bauliche Aktivitaten ausserhalb des reguladren Bauge-
biets dar und dient einer besonderen Nutzung nach § 28 RBG. Fir die Deponieerweiterung ist die heutige
Spezialzone im Zonenplan Landschaft flichenmassig zu erweitern bzw. das heutige Waldareal zur Spezial-
zone umzuzonen.

Gemass § 26 des Zonenreglements Landschaft (ZRL) dienen die Landschaftsschutzzonen der Erhaltung
und Entwicklung einer vielfaltigen, kleinteiligen Kulturlandschaft als Lebensgrundlage des Menschen sowie
als Voraussetzung fiir dessen Erholung. Innerhalb der Landschaftsschutzzone | sind gemass § 26 Abs. 2
ZLR alle Massnahmen untersagt, welche das naturliche Landschaftsbild beeintrachtigen kdnnen. Der mit
der Deponieerweiterung notwendige Eingriff stellt einen temporaren und rdumlich begrenzten Eingriff dar,
welcher die mit der Landschaftsschutzzone verfolgten Zwecke und Ziele nicht gefahrdet. Es werden Mass-
nahmen getroffen, dass der landschaftliche Eingriff minimal gehalten und ein weitgehend intaktes Land-
schaftsbild auch wahrend dem Betrieb gewahrleistet werden kann, indem die Deponie etappiert umgesetzt
und jeweils eine begrenzte Flache von max. 6 ha unbewaldet sein wird. Langfristig wird die Flache der De-
ponie bzw. der Deponieerweiterung wieder komplett aufgeforstet und das Landschaftsbild wieder véllig in-
takt sein (vgl. Kap. 7.2).

Im Ubrigen steht dem kommunalen Landschaftsschutz ein (iberwiegendes, kantonales Interesse entgegen,
und zwar das an der Sicherstellung einer ausreichenden Abfallentsorgung fur Material Typ B im Kanton Ba-
selland sowie im grésseren Wirtschaftsraum Basel (s. Kantonaler Richtplan).

Fur das Projektvorhaben muss der Zonenplan Landschaft sowie das Zonenreglement Landschaft ange-
passt werden. Die Zonenplanmutation stellt dabei das Leitverfahren dar, welchem die Umweltvertraglich-
keitsprifung und das Rodungsbewilligungsverfahren angehangt werden.

Kommunale Konzepte

Das Landschafsentwicklungskonzept (LEK) der Stadt Liestal von 2011 formuliert ibergeordnete Zielen und
Massnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes, ohne rechtliche Verbindlichkeit hinsichtlich der Umset-
zung. Im zugehdrigen Massnahmenkatalog sind fur das Gebiet Holi spezifische Massnahmen zur Férde-
rung von Reptilien (Wald auslichten, lockere Bestockung anstreben) und Amphibien (Laichgewasser, amphi-
bische Bereiche) vorgesehen.

Diese Massnahmen werden im Rahmen des UVB respektive der Rekultivierung des Erweiterungsperime-
ters bertcksichtigt. Zur Férderung lichtbedurftiger Arten wie Reptilien wird der Wald im Endzustand an meh-
reren Stellen als lichter Wald mit offenen Strukturen gestaltet. Zudem wurden als Ersatzmassnahmen fiir
die aktuell in Betrieb befindliche Deponie Hdli im Umfeld mehrere Laichgewasser realisiert. Weiter Laichge-
wasser im Bereich der abgeschlossenen Deponie Lindenstock sind noch nicht umgesetzt und kénnten im
Rahmen des UVB des Projekts Holi+ realisiert werden.
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Abbildung 4: Ausschnitt Zonenplan Landschaft, Stadt Liestal (Quelle: www.geoportal.ch/liestal)

5.3 Anforderung gemass Abfallverordnung

Die Verordnung uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (VVEA) des Bundes beschreibt die Be-
dingungen fir den Standort, Bau, Betrieb und Abschluss einer Deponie. Diese Bedingungen wurden vom
vorliegenden Bauprojekt berlcksichtigt. Der technische Bericht und die dazugehérenden Plane zum Bau-
projekt zeigen auf, wie die Bedingungen der VVEA umgesetzt worden sind. Die erwahnten Unterlagen sind
im vorliegenden Dossier integriert.

5.4 Rodungsvoraussetzungen

Das Vorhaben liegt vollstandig im Waldgebiet. Eine Mutation des Zonenplans Landschaft bedingt eine Ro-
dungsbewilligung nach Waldgesetz vom 04.10.1991 (Art. 5 Abs. 2 WaG). Fur das Rodungsbewilligungsver-
fahren gilt die Zonenplanmutation als das Leitverfahren. Die kantonale Prifung und Anhérung des Bundes
des Rodungsdossiers mit entsprechendem Rodungsgesuch und Bericht erfolgen zeitgleich mit dem Mitwir-
kungsverfahren zur Mutation Zonenplan Landschaft (Leitverfahren). Die 6ffentliche Auflage erfolgt jedoch
nicht im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens des Leitverfahrens, sondern zu einem spateren Zeitpunkt.

Fur das Projektvorhaben Hdli+ sind temporéare und definitive Rodungen notwendig. In Abbildung 5 ist die
Rodungsetappierung entsprechend der acht Aufflilletappen des eigentlichen Deponiekdrpers dargestellit.
Abbildung 6 zeigt alle Rodungsflachen, einschliesslich jener fur die Entwasserungsbauwerke und -anlagen,
welche auch temporare und definitive Rodungen ausserhalb des Deponieperimeters erforderlich machen.

Die Rodungsgrenzen wurden so festgelegt, dass stets ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zum De-
poniefuss der jeweiligen Auffllletappe eingehalten werden kann. Dieser Abstand stellt sicher, dass die an-
grenzende Vegetation, einschliesslich des Wurzelwerks, durch die laufende Auffiillung nicht beeintrachtigt
wird.

Eine Ausnahmebewilligung kann nur erteilt werden, wenn bestimmte gesetzlich festgelegte Voraussetzun-
gen erflllt sind. Diese sind im Waldgesetz (WaG) und der Waldverordnung (WaV) geregelt. Gemass Art. 5
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Abs. 2 WaG sind Rodungen nur zulassig sofern fir die Rodung wichtige Griinde bestehen, die das Inte-
resse an der Walderhaltung Uberwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfilllt sind:

a) das Werk, flr das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein.
b) das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfillen.
c) die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefahrdung der Umwelt fihren.

Diese Anforderungen sind flur das vorliegende Vorhaben erfullt, wie im vorliegenden Bericht und im UVB (s.
Beilage 2) dargelegt: Mit dem kantonalen Interesse an der Deponieerweiterung zur Sicherstellung hinrei-
chender Entsorgungsmaglichkeiten fir Material Typ B im grosseren Wirtschaftsraum Basel liegt ein Gber-
wiegendes Interesse vor, welches das Interesse an der Walderhaltung tUberwiegt (vgl. Kap. 6.2 und 6.4).
Der Standortnachweis (a) wird in Kapitel 6.3 und die Ubereinstimmung mit den raumplanerischen Voraus-
setzungen (b) insbesondere in Kapitel 5.3 erlautert. Der Nachweis, dass keine erhebliche Gefahrdung der
Umwelt entsteht (c), wird mit der entsprechenden Beurteilung im UVB erbracht, worin das Vorhaben ge-
samthaft als umweltvertraglich eingestuft wird.

Dem Natur- und Heimatschutz ist ausserdem Rechnung zu tragen und (Art. 5 Abs. 4 WaG). Auch dies ist —
wie im UVB dargelegt — erfiillt. Die Rodungsbewilligungen sind zudem zu befristen (Art. 5 Abs. 4 WaG).

Aufgrund der Grésse der Rodungsflache muss das Bundesamt fiir Umwelt (BAFU) zum Rodungsvorhaben
angehort werden (Art. 6 WaG).

Gemeinde Liestal Ubersicht Deponie Holi und Erweiterung
Gebiet Holi
Massstab 1:5000

[ 1 Rodungsetappe |

Auftrags-Nr. E2301439.001

Plan-Nr. 5.13-5.11

Status Mitwirkung / Vorprifung

> Proj i Y. Schachenmann

g r u ner Bearbeitung brro
Planerstellung 03.11.2025

Format Ad

Stand Grundlagendaten 2025

Grundlagendaten: Swisstopo Dateiname: QGIS_Hoeli.agz

Abbildung 5: Rodungsflachen inkl. Etappierung gemdéss Auffiilletappen im Perimeter der Erweiterung Depo-
nie Holi+ (Quelle / Darstellung: Gruner)
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Gemeinde Liestal Ubersicht Deponie Héli und Erweiterung

Gebiet Holi
Massstab 1:5000

[1 Rodungsetappe

Auftrags-Nr. E2301439.001
Plan-Nr. 5.13-5.11

Status Mitwirkung / Vorpriifung
> Projelel .
gruner - o
Planerstellung 03.11.2025
Format A4
Stand Grundlagendaten 2025
Grundiagendaten: Swisstopo Dateiname: QGIS_Hoeli.agz

Abbildung 6: Rodungsflachen im Bereich des Deponieperimeters inkl. Entwésserungsbauwerke und -leitun-
gen der Erweiterung Deponie Holi+ (Quelle / Darstellung: Gruner)
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6. PLANUNGSINHALTE UND -RESULATE

6.1 Mutation Planungsinstrumente
Die vorliegende Planung beinhaltet die Mutation der folgenden Planungsinstrumente:

» Zonenplan Landschaft (ZPL), Mutation Spezialzone Deponie Holi+ (erweiterter Perimeter): Im Zonen-
plan Landschaft wird der Perimeter der bestehenden Spezialzone fiir die Deponie Holi flachenmassig
erweitert (vgl. Kap. 6.2). Der neue Zonenperimeter entspricht dem technisch ermittelten Flachenbedarf
der Deponieerweiterung plus 5 m Sicherheitsabstand zur Rodungsgrenze (Grenze zu den nicht tangier-
ten benachbarten Waldbereichen).

Innerhalb des bewilligten Perimeters der bestehenden Deponie werden bereits wiederaufgeforstete
Uberschiittungsflachen im Umfang von ca. 5.7 ha, die von der Deponie Héli+ nicht tangiert sind, aus der
Spezialzone entlassen und der Wald- und Landschaftsschutzzone wieder zugewiesen. Ebenso wird die
sudliche Zufahrt (Osliwandweg) ab Chueweg und der Abschnitt des Weideliwegs von Liestal her aus
dem Perimeter der Spezialzone entlassen, da sie weder fiir den bestehenden Betrieb noch fiir die kinf-
tige Nutzung im Rahmen der Deponieerweiterung betriebsnotwendig sind.

Das Betriebsgebaude mit der bestehenden PFAS-Aufbereitungsanlage am Schirrhaldenweg werden
ebenfalls nicht in der Spezialzone belassen. Einerseits sind allfallige Anpassungen an Zufahrt und An-
lage durch die Bestandsgarantie gesichert. Andererseits kann mit einem vordefinierten und zonenrecht-
lich gesicherten Bereich innerhalb der mutierten Spezialzone nicht sichergestellt werden, dass allfallige
zukunftige betriebsnotwendige Erganzungen der Infrastruktur nicht Gber diesen Bereich hinausreichen.
Eine Umsetzung entsprechender Anpassungen im Rahmen einer Rodungsbewilligung ist einfacher und
flexibler moglich.

= Zonenreglement Landschaft (ZRL), Mutation § 18" Spezialzone fiir Deponie Holi (aktualisierte Vor-
schriften): Die Bestimmungen im Zonenreglement Landschaft werden den Anforderungen der neuen,
erweiterten Deponie entsprechend angepasst.

Der Zweck dieser Spezialzone bleibt im Grundsatz derselbe, und zwar ist diese Zone ausschliesslich
bestimmt fir die Errichtung und den Betrieb einer Deponie, wobei die Bezeichnung Inertstoff durch Typ
B ersetzt und der Abbau von Mergel erganzt wird. Die Bezeichnung Inertstoff ist veraltet und der aktuel-
len Abfallverordnung (VVEA) entsprechend anzupassen. Auf Typ B zugelassene Abfalle sind gesteins-
ahnliche Materialien wie sauberer Aushub, Ziegelbruch, Betonabbruch, Glas und Ausbauasphalt (vgl.
Anhang 5 Ziffer 2 VVEA). Beim Typ B kdnnen keine Schadstoffe ausgewaschen werden. Beim Abbau
von Mergel handelt es sich um ein untergeordnetes Nebenprodukt. Der Mergelabbau wird bereits heute
betrieben.

Der Umfang des Deponieareals richtet sich nach dem im Zonenplan festgelegten Perimeter, dessen
bauliche und betriebliche Ausgestaltung gemass dem bewilligten Bauprojekt. Das Baubewilligungsver-
fahren fiir die Erweiterung der Deponie ("Holi+") erfolgt nachgelagert zum Nutzungsplanverfahren (Muta-
tion Zonenplan Landschaft). Folglich hat sich der Umfang der Deponie im Baubewilligungsverfahren
nach dem festgelegten Perimeter im Zonenplan zu richten. Die Gestaltung der Rekultivierung, Wieder-
aufforstung, dkologischen Ausgleichsmassnahmen und die Endgestaltung werden ihm Rahmen des Ro-
dungsverfahrens abschliessend geregelt und in der nachgelagerten Rodungsbewilligung rechtsverbind-
lich festgelegt.

Die Etappierung der Deponieerweiterung erfolgt ihrem Fortschritt entsprechend und ist in 8 Etappen vor-
gesehen. Aufgrund der aktuell geltenden Regelung fur die maximal zulassige unbewaldete Flache, dur-
fen maximal 6 ha der Deponieerweiterungsflache von insgesamt 24.6 ha unbewaldet sein. Zudem wird
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durch die Zwischenbestockung sichergestellt, dass Flachen, die langer als drei Jahre offenliegen, bis zur
Uberschiittung in einer spateren Etappe zwischenzeitlich bepflanzt werden.

Bezuglich der Auflagen und Massnahmen ist die neue Abfallverordnung — die Verordnung Uber die Ver-
meidung und die Entsorgung von Abfallen (VVEA) — massgebend, was die Bestimmungen der Errich-
tungs- und Betriebsbewilligung anbelangen. Die VVEA ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten und hat
technische Verordnung fiir Abfalle (TVA) im Rahmen einer Totalrevision ersetzt.

Die Bestimmungen betreffend Uberwachung und Berichterstattung wie auch Abschluss und Folgenut-
zung bleiben dieselben — wie bereits fur die heutige Deponie gelten.

6.2 Bedarfsnachweis

Trotz aller Bestrebungen zur Vermeidung und Verwertung von Abfallen bleiben Deponien ein wesentlicher
Bestandteil einer funktionierenden Abfall- und Kreislaufwirtschaft, da nicht alle Bauabfalle zu Sekundarroh-
stoffen aufbereitet werden kénnen. Es fallen Bauabfalle sowie nicht verwertbare Rickstédnde aus der Aufbe-
reitung an, darunter Materialen des Typs B (Interstoffe), die einer sicheren und umweltgerecht konzipierten
Deponierung bedirfen. Die Verfigbarkeit von ausreichendem Deponieraum ist daher zentral fiir die Entsor-
gungssicherheit des Wirtschaftsraums Basel.

Vor diesem Hintergrund kommt der Sicherstellung ausreichender Deponiekapazitaten eine entscheidende
Bedeutung zu. Der zeitliche Horizont der kantonalen Deponiekapazitat der Kategorie Typ B (Inertstoffe) ist
in der Abfallplanung beider Basel von 2017 mit 10 bis 15 Jahre angegeben (s. Kantonale Abfall- und Res-
sourcenplanung, Basel-Landschaft und Basel-Stadt, 2023). Das heisst, die bestehenden Deponiekapazita-
ten werden voraussichtlich zwischen 2027 bis 2032 erschopft sein. Der Kanton Basel-Landschaft hat daher
die Betreiber der bestehenden Typ-B Deponien aufgefordert, mogliche Erweiterungen zu prifen.
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Abbildung 7: Deponierte Abfélle in Tonnen auf Deponien Typ B (Quelle: Kantonale Abfall- und Ressourcen-
planung, Basel-Landschaft und Basel-Stadt, 2023)

Auf den Deponien vom Typ B im Kanton Basel-Landschaft wurden seit 2016 jahrlich rund eine Million Ton-
nen Abfalle abgelagert. Bei den dominanten Abfallkategorien handelt es sich um schwach und wenig ver-
schmutztes Aushubmaterial. Die signifikante Abnahme im Jahr 2021 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis
2020 ist auf die Verfillung der Deponie Holi im Mai 2021 zuriickzufiihren. Nach der Bewilligung einer Erwei-
terung wurde die Deponie Holi wieder in Betrieb genommen.

Die Deponie Holi mit einem bewilligten Auffiillvolumen von 3.6 Mio. m? und einer geplanten Betriebszeit von
30-35 Jahren hat seit der Er6ffnung im Jahr 2010 ca. 2.9 Mio. m® Material angenommen. Die vorgesehene
Betriebszeit der Deponie kann nicht eingehalten werden.

Zur Zeit der Genehmigung der gegenwartigen Deponie Holi waren noch die Inertstoffdeponien Chueftel
(Lausen), Hinterhirst (Arisdorf), Strickrain (Sissach) und Bruggtal (Diegten/Bennwil) in Betrieb. Die Depo-
nien Chueftel und Hinterhirst sind inzwischen abgeschlossen. Auch das Restdeponievolumen der Deponie
Holi wird sich voraussichtlich in den nachsten 2 Jahren fiillen. Dann ist die Deponie abgeschlossen. Ent-
sprechend steht in der Region immer weniger Deponieraum zur Verfligung.

Aufgrund des sich abzeichnenden Mangels an Deponievolumen u.a. fir Deponien des Typs B hat der Kan-
ton Basel-Landschaft ein Evaluationsverfahren durchgefuhrt und die betroffenen Gemeinden informiert, wel-
che bis Mitte Januar 2017 Stellung nehmen konnten. In diesem Rahmen wurde auch die Deponie Holi
Liestal AG angefragt, die Mdglichkeit einer Deponieerweiterung zu prufen. Die durch die Deponie Holi
Liestal AG in Auftrag gegebene Varianten- und Machbarkeitsabklarung flir eine Deponieerweiterung hat er-
geben, dass die laterale Erweiterung des Deponiekdrpers in ndrdlicher und 6stlicher Richtung erweitert
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werden kann, wobei die bewilligte Deponie am dstlichen Rand nur minimal Gberdeckt werden soll. Eine be-
stehende Deponie zu erweitern, anstatt neue Standorte zu suchen, entspricht auch der aktuellen kantona-
len Abfall- und Ressourcenplanung beider Basel, die im Jahr 2023 verabschiedet wurde sowie dem Kanto-
nalen Richtplan Basel-Landschaft (KRIP) mit Stand 2024. Die nun geplante Erweiterung der Deponie HAli
um rund 24 ha bzw. 6.75 Mio. m3 ist auf den zukiinftigen Bedarf des Kantons Baselland abgestimmt.

In der Vorkonsultation zum Vorhaben "Deponie Holi+" vom 16. Juli 2025 betont die Fachstelle Ressourcen-
wirtschaft und Anlagen (AUE) die Bedeutung dieser Erweiterung angesichts des zunehmend knapper wer-
denden Deponieraums im Sinne der Sicherstellung der Entsorgungskapazitaten im Kanton.

6.3 Standortgebundenheit

Fir die Erweiterung der Deponie Holi wurde Uber mehrere Jahre hinweg und in Koordination mit diversen
Amtern, Fachstellen und Gremien eine Varianten- und Machbarkeitsabklarung durchgefiihrt und daraus
eine Bestvariante bestimmt. Ausschlaggebend dafiir waren sowohl betriebliche und 6kologische Vorteile als
auch Ubergeordnete planerische Vorgaben, die eine Erweiterung des bestehenden Betriebsstandorts stit-
zen.

Variantenstudium

Zur geplanten Erweiterung der Deponie Héli wurde in den Jahren 2017 und 2018 ein zweiphasiges Varian-
tenstudium durchgefiihrt (vgl. Anhang 1).

Der ersten Phase ging eine grundsatzliche Zustimmung zur Deponieerweiterung in der ersten Vorbespre-
chung im Januar 2017 voraus. Anwesend waren Vertretende des ARP, des AUE (Bodenschutz), des Amts
fir Wald, des Ebenrain-Zentrums N+L, der Stadt Liestal sowie der VR Hdli. In einer Stellungnahme vom 24.
Januar 2017 beflirwortete auch der Stadtrat Liestal die Erweiterung, aufgrund der bestehenden Verkehrser-
schliessung, des bereits professionell betriebenen Deponiestandorts sowie der optischen Abschirmung vom
Siedlungsgebiet durch den Schleifenberg. Alternative Standorte wurden dagegen abgelehnt, aufgrund kon-
kurrierender Entwicklungsabsichten (z. B. im Windental) und der bereits bestehenden Belastung des umlie-
genden Waldgebiets durch drei Deponien (Lindenstock, Elbisgraben, Héli). Aus kommunaler Sicht sei die
Entsorgungspflicht damit als erfullt anzusehen.

Im Mai 2017 folgte eine Machbarkeitsstudie mit drei Varianten (1-3). Man entschied sich fur Variante 3 mit
dem gréssten Volumen (21.5 Mio. m®) und einer Flache von ca. 467°000 m?, jedoch unter der Auflage, diese
zu verkleinern und auf den Bereich Schleifenberg/Schirholden wegen der Sichtschutz-Funktion zu verzich-
ten. Der Birgerrat stimmte der Deponieweiterung zu und bevorzugte ebenfalls Variante 3. In der Folge
wurde Variante 3 auf eine Kubatur von 13.5 Mio. m*® und eine Flache von 300'000 m? reduziert (neu: Vari-
ante 3a) und an der Birgergemeindeversammlung vom 20.11.2017 gutgeheissen.

Der Kanton signalisierte fir den vorgeschlagenen Perimeter grundsatzlich Zustimmung. Das verbleibende
Volumen wurde jedoch besonders auf Anregung der Stadt Liestal weiterhin als zu hoch eingeschatzt. In den
bilateralen Gesprachen zwischen der Stadt, der Briidergemeinde und der VR Hodli bestatigte die Stadt ihre
bereits in friheren Stellungnahmen signalisierte Bereitschaft zu einer massvolle Erweiterung der Deponie
Holi, Zugleich machte sie jedoch deutlich, dass auf der Deponie HOli nur maximal 40% des in der Region
anfallenden Materials deponiert werden sollen.

Der Kanton prognostiziert eine jahrliche Gesamtablagerungsmenge von 100'000 Tonnen Typ B-Material.
40% davon entsprechen rund 400000 t pro Jahr, was einem Volumen von rund 225000 m? pro Jahr ent-
spricht. Hochgerechnet auf 30 Jahre ergibt dies ein zusatzliches Volumen fir die Deponie Holi von 6.75
Mio. m8. Auf dieser Grundlage hat der Stadtrat auch spéter als Voraussetzung fir die Inangriffnahme
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Nutzungsplanungsverfahrens mit der Biirgergemeinde einen Vertrag ausgehandelt, in dem wichtige Forde-
rungen der Stadt Liestal als Voraussetzung fir eine Erweiterung der Deponie Héli gesichert werden. Im We-
sentlichen ist dies die Abgeltung der Inkonvenienzen. Zudem wird im Vertrag die Mengenbegrenzung der
Ablagerungsmenge auf maximal 400'000 Tonnen pro Jahr fur die ndchsten 30 Jahre sichergestellt und so-
mit implizit das Deponievolumen fir die Erweiterung der Deponie auf 6.75 Mio. m? begrenzt.

In einer internen Koordinationssitzung am 6. Dezember 2017 legte das Planungsteam auf Basis dieser
Rahmenbedingungen eine reduzierte Ausbaustufe mit einem halbierten Volumen von 6.75 Mio. m? fest (Va-
riante 3a mit moglicher weiterer Verkleinerung im Projektverlauf).

In der zweiten Phase wurden Anfang 2018 drei zusatzliche Erweiterungsvarianten basierend dem festge-
legten Volumen von 6.75 Mio. m® gepruft ('Damm’, 'Schlauch’, 'grossflachig') und via erstem Gelandemodell
detaillierter ausgearbeitet. Bevorzugt wurde die Variante grossfldchig, welche einer Uberarbeiteten Variante
3a entspricht, da sie am besten den Anforderungen an grésstmoglichen Abstand zu Siedlungsgebieten, ge-
ringste Geldndelberhéhung und Wahrung der Sichtbeziehung vom Aussichtsturm auf dem Schleifenberg
entsprach.

Der Planungsprozess wurde in den Jahren 2018/19 sowie 2021/22 zeitweise sistiert. Nach der Erstellung
eines zweiten Gelandemodells im Jahr 2020 und der Wiederaufnahme der Planung Ende 2023 wurde die
bevorzugte Arbeits- bzw. Bestvariante ('grossflachig’) eingehend auf ihre Machbarkeit geprift. Dabei erfolg-
ten vertiefte Abklarungen zu Umweltvertraglichkeit, Entwasserung, Abdichtung, Etappierung, Ersatzmass-
nahmen und weiteren Aspekten. Anschliessend wurde die Bestvariante per Ende 2024 in ein technisches
Projekt Gberfihrt (s. Beilage 1).

Betriebliche und 6kologische Vorteile

Durch die Erweiterung am bestehenden Standort der Deponie Holi kbnnen betriebliche und technische Sy-
nergien optimal genutzt werden, auch im Zusammenhang mit der kantonalen Deponieanlage Elbisgraben.
Neben der verkehrsglinstigen Lage des Standorts mit direkter Erschliessung ab der Nationalstrasse A2 sind
die vorgesehenen Betriebsablaufe identisch mit jenen der bestehenden Deponie. Bereits vorhandene Infra-
strukturen wie Zufahrtswege, Wald- und Strassennetze, Betriebsanlagen und der Maschinenpark kénnen
Ubernommen und effizient weitergefuhrt werden. Somit wird der zuséatzliche Flachenverbrauch dahingehend
minimiert, dass ausserhalb des bestehenden Perimeters keine zusatzlichen Emissionen oder Eingriffe in die
Natur entstehen.

Raumplanerische Vorgaben

Die Standortwahl ist auch raumplanerisch verbindlich: Im Kantonalen Richtplan Basel-Landschaft (KRIP) ist
die Deponie Héli als Standort fir eine Deponie Typ B (Inertstoffe) festgesetzt (Landratsbeschluss vom
14.12.2000; genehmigt durch das UVEK am 2.8.2001). Die geplante Deponieerweiterung "Hoéli+" entspricht
dieser Festsetzung vollstandig und tragt wesentlich zur Sicherstellung ausreichender Entsorgungskapazita-
ten im Kanton bei. Damit erflllt das Vorhaben ein zentrales 6ffentliches Interesse. Darlber hinaus wird dem
Planungsgrundsatz im Richtplan (Objektblatt "VE 3.1 Deponien") Rechnung getragen, wonach grundsatz-
lich zuerst bestehende Deponiestandorte zu erweitern sind. Neue Standorte haben erst zweite Prioritat.
Dieser Grundsatz wurde im Januar 2017 im Rahmen einer Koordinations- und Informationssitzung bei der
BUD Seiten des Kantons gegenuber den Teilnehmenden — darunter das Planungsamt, AUE Leiter Res-
sourcenwirtschaft und Bodenschutz, ARP Ver- und Entsorgung, Amt fir Wald, Natur und Landschaft, Ver-
treter der Stadt Liestal und die Gesuchsteller — nochmals bekraftigt. Dabei wurde deutlich festgehalten,
dass eine moglichst grosse Deponie angestrebt wird, da der Standort und die Erschliessung als optimal
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eingestuft werden und kein Siedlungsgebiet tangiert ist. Die Standortwahl (Bestvariante) deckt sich somit
mit den Vorgaben des Kantons Baselland, welcher den Standort und die Erschliessung als optimal einge-
stuft und deren Erweiterung im Grundsatz zugestimmt hat.

Die fiir die Erweiterung erforderlichen Rodungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Wald-
gesetzes. Eine Ausnahmebewilligung gemass Art. 5 Abs. 2 lit. a WaG kann nur dann erteilt werden, wenn
der Standort nachweislich zwingend erforderlich ist. Aufgrund der behdérdenverbindlichen Festsetzung im
Richtplan, der bestehenden Infrastruktur sowie weiteren planerischen Vorgaben ist diese Voraussetzung
hier erfillt.

6.4 Interessenabwagung

Mit der flachenmassigen Erweiterung der Deponie HOli wird die Entsorgungssicherheit fur Inertstoffe bzw.
Material Typ B (u.a. Aushubmaterial und Bauabfalle) aus dem Wirtschaftsraum Basel mittel- bis langfristig
verbessert. Dies dient dem kantonalen, regionalen und kommunalen Interesse an einer ausreichenden Ab-
fallentsorgung bzw. einer nachhaltigen Abfallwirtschaft und -infrastruktur in der Region Liestal und im gros-
seren Wirtschaftsraum Basel. Die regionale Wertschépfung und bestehenden Arbeitsplatze bleiben ausser-
dem erhalten, was dem allgemeinen Interesse der Wirtschaft dient. Dank der Aufrechterhaltung, Erweite-
rung und Verldngerung des bestehenden Betriebs missen keine neuen Standorte geschaffen werden. So-
mit kdnnen Mehraufwénde, Ressourcen und zeitliche Erfordernisse einer allfalligen Neueinrichtung gespart
werden.

Das Vorhaben tragt zu einer verbesserten Bodennutzungseffizienz und zur Schonung von bisher unberihr-
ten Waldgebieten bei. Der Grundsatz der haushalterischen Bodennutzung gilt auch fiir Deponien. Entschei-
dend ist dabei das Verhaltnis zwischen Flachenverbrauch und nutzbarem Rohstoff- bzw. Deponievolumen.
Grossere Machtigkeiten reduzieren den Flachenbedarf pro Volumeneinheit und steigern somit die Effizienz.
Die Bodennutzungseffizienz wird im technischen Bericht rechnerisch nachgewiesen (vgl. Beilage 1).

Die Erweiterung der Deponie Hdli ist — wie dem folgenden Kapitel und dem UVB entnommen werden kann

— als umweltvertraglich einzustufen. Die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Umwelt sind begrenzt
und werden durch geeignete Massnahmen wirksam ausgeglichen bzw. kompensiert, damit die betroffenen

Schutz- und Schoninteressen gewahrt bleiben:

> Das motorisierte Verkehrsaufkommen bleibt vorerst im Rahmen des heutigen Betriebs. Eine langfris-
tige Zunahme kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ist jedoch durch die max. Annahmemenge be-
schrankt auf durchschnittlich ca. 90 LKW-Transporte pro Tag. Die Larm- und Luftemissionswerte blei-
ben in einem vertretbaren Rahmen, ohne dass Massnahmen erforderlich waren. Das Langsamver-
kehrs- bzw. Waldwegnetz fur die Naherholung wird im Bereich des Erweiterungsperimeters zweitweise
beansprucht und umgeleitet, jedoch langfristig im Endzustand wieder hergestellt.

> Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nur wahrend der Betriebsphase und beschrankt auf die
raumlichen Etappierungen zu erwarten. Im Endzustand wird das Gebiet wieder dem Wald zuriickgeben
— Uber die faktische Aufforstung als auch Uber die planerische Festlegung des gesamten Gebiets als
Waldareal. Durch eine etappierte Auffiillung der Deponie wird sichergestellt, dass im Betrieb jeweils
nur eine maoglichst kleine Flache unbewaldet ist — geméass Zonenreglement maximal 6 ha der Erweite-
rungsflache. Mit der Massnahme einer Zwischenbestockung von langer als 3 Jahren offen liegenden
Flachen wird zusatzlich sichergestellt, dass die unbewaldete Flache mdglichst geringer ausfallt.
Dadurch werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild wie auch auf die Wegverbindungen im
Naherholungsgebiet auf ein Minimum beschrankt. Bereits verfiillte Flachen werden fortlaufend
rekultiviert und aufgeforstet, um bereits wahrend der Betriebsphase ein mdglichst intaktes
Landschaftsbild zu erhalten. Die Interessen des kommunalen Landschaftsschutzgebiets werden dabei
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weitgehend gewahrt, des kommunalen Landschaftsschutzgebiets werden dabei weitgehend gewahrt,
wobei das kantonale Interessen an der Deponie respektive der Deponieerweiterung hdher zu
gewichten ist.

> Die Auswirkungen auf den Wald, welcher heute als Wirtschaftswald genutzt wird, zeigen sich vorwie-
gend in den temporaren Rodungen im Umfang von 29.42 ha und definitiven Rodungen von 0.15 ha,
die unvermeidbar sind. Die definitive Rodungen betreffen Flachen, die dauerhaft fir Infrastrukturbauten
wie Entwasserungsanlagen und die PFAS-Aufbereitungsanlage beansprucht werden. Als Ersatz wer-
den in den Gemeinden Liestal und Giebenach Waldflachen im gleichen Umfang aufgeforstet. Die Fla-
chen der temporaren Rodungen werden nach Beendigung der Auffullung wieder aufgeforstet und die
Spezialzone wieder dem Waldareal zugewiesen. Die 6kologischen Massnahmen innerhalb des Depo-
nieperimeters werden entsprechend dem Fortschritt der Deponie umgesetzt, langfristig iberwacht und
gepflegt. Im Interesse einer dauerhaften Sicherung sollen die 6kologisch aufgewerteten Flachen nach
Abschluss des Deponiebetriebs und einer Riuckfiihrung der Spezialzone Deponie Hdoli in eine Natur-
schutzzone Uberfiihrt werden. Zuséatzlich werden im Rahmen der Zonenplanmutation Uberschiittungs-
flachen im Umfang rund 5.7 ha, die wahrend des Betriebs der bestehenden Deponie Héli beansprucht
und bereits wieder aufgeforstet wurden, aus der Spezialzone entlassen und der Wald- und Land-
schaftsschutzzone wieder zugewiesen. Im Bereich, in dem sich die Erweiterung Holi+ mit der beste-
henden Deponie Uberschneidet (ca. 4.4 ha) und kiinftig erneut Gberschittet wird, wurden bereits teil-
weise Aufforstungen vorgenommen. Die Flachen in diesem Bereich, die noch nicht aufgeforstet wur-
den, sollen soweit moglich bis zur erneuten Uberschiittung mit schnellwachsenden, einheimischen Ge-
hélzen zwischenbestockt werden. Die verbleibenden Flachen der bestehenden Deponie Holi, abzlglich
der aus der Spezialzone zu entlassenden Flachen und des erneut zu iberschittenden Bereichs, wer-
den im Rahmen des laufenden Deponiebetriebs bis zur voraussichtlich vollstandigen Auffullung im Jahr
2028 nach und nach rekultiviert, wie dies bereits bisher umgesetzt wird, und sukzessive wieder der
Waldnutzung zugewiesen.

> Die Auswirkungen auf die (Wald-)Lebensrdume, Flora und Fauna stellen zwar erhebliche Eingriffe dar,
sind jedoch vertretbar, da sie umfassend geplant, zeitlich und rdumlich begrenzt und 6kologisch kom-
pensiert werden. Einerseits befinden sich im Projektgebiet nur wenige schiitzenswerte Arten und Le-
bensrdume (keiner der betroffenen Waldstandorte ist gemass Roter Liste als gefahrdet eingestuft), an-
dererseits wird durch die etappenweise Bauweise gewahrleistet, dass stets nur kleine Flachen gleich-
zeitig unbewaldet sind, wodurch Tiere ausweichen und angrenzende Habitate voribergehend nutzen
kénnen. Die acht Hauptetappen werden dabei in weitere Kleinetappen unterteilt, damit die effektiven
Flachen moglichst minimal sind. Zudem wird jeder Eingriff unmittelbar nach der Nutzung durch struk-
turreiche Rekultivierung mit standorttypischen, 6kologisch wertvollen Mischwaldern kompensiert. Die
Schaffung aufgelichteter Waldbereiche mit artenreichen Kraut- und Grasflachen, Lesesteinwallen, Tot-
holz und Dornstrauchern férdert gezielt die Biodiversitat — insbesondere fir lichtliebende Arten, Repti-
lien und Amphibien. Auch die Verbesserung der 6kologischen Vernetzung tber Wildtierkorridore und
Waldrandaufwertungen tragt zur 6kologischen Funktionsfahigkeit des Gebiets bei. Da alle Ausgleichs-
flachen 6kologisch aufgewertet und langfristig gepflegt sowie Uberwacht werden, ist nicht nur der Zu-
stand vor dem Eingriff wiederhergestellt, sondern die 6kologische Qualitat des Gebietes wird sogar
verbessert. Die langfristige Entwicklung naturnaher Lebensrdume und die positive Okobilanz machen
die Auswirkungen auf die Flora, Fauna und Lebensraume insgesamt vertretbar.

> Das Entwésserungskonzept und die geplante Untergrundabdichtung stellen sicher, dass weder das
Grundwasser noch die umliegenden Oberflichengewésser negativ beeintrachtigt werden.

> Der Boden wird im Bau wie bei der bestehenden Deponie abgetragen, ohne Trennung zwischengela-
gert und vollstandig zur Rekultivierung vor Ort wiederverwendet. Es erfolgt kein Abtransport. Wahrend
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des Betriebs sind keine Auswirkungen auf den Boden zu erwarten. Im Endzustand wird der urspriingli-
che Zustand etwa wiederhergestellt und die Bodenfruchtbarkeit wird flinf Jahre lang Uberwacht.

> Bezuglich Altlasten wird durch die Deponieerweiterung der bestehende Ablagerungsstandort im Katas-
ter der belasteten Standorte (KbS) vergrossert. Das verwendete Inertmaterial (Typ B) gilt als unbe-
denklich, es besteht kein Untersuchungsbedarf. Es sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten.
Es werden 6.75 Mio. m® kontrolliert bewilligter, chemisch stabiler Abfall eingebaut. Die Umwelt ist durch
die inert bleibenden Abfalle und geplante Schutzmassnahmen nicht gefahrdet. Wahrend des Betriebs
entstehen keine weiteren relevanten Abfalle. Die im UVB vorgesehenen Massnahmen verhindern so-
wohl die Ausbreitung von invasiven Neophyten (umweltgefahrdende Organismen) als auch eine Konta-
mination der Umwelt durch umweltgefdhrdende Betriebsstoffe.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das kommunal, regional und kantonal bedeutsame Interesse an
der Deponieerweiterung und der damit sicherzustellenden Abfallentsorgung gegeniber den randlichen und
temporaren Einschrankungen von Natur und Umwelt (iberwiegt. Insbesondere die Schutzbedirfnisse der
Landschaft, des Waldes und der Lebensraume werden unter Beruicksichtigung der vorgesehenen Massnah-
men bestmaoglich gewahrt.
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7. AUSWIRKUNGEN AUF RAUM UND UMWELT

Die Auswirkungen des vorliegenden Vorhabens auf Natur und Umwelt werden im zugehdérigen Umweltver-
traglichkeitsbericht (UVB) umfassend abgehandelt. Darin wird detailliert aufgezeigt, wie die Bestimmungen
der Umweltschutzgesetzgebungen eingehalten werden. Insgesamt ist die Deponieerweiterung als umwelt-
vertraglich zu beurteilen. Hiernach werden die Auswirkungen fiir die Interessenabwagung der vorliegenden
Planung stufengerecht und zusammenfassend abgehandelt.

7.1 Verkehr
Motorisierter Verkehr

Mit der Erweiterung der Deponie Héli wird das bestehende Strassen- und Waldwegnetz genutzt. Zufahrts-
und Transportwege ausserhalb der Deponie bleiben unverandert.

In den ersten rund drei Jahren, d.h. von 2028 bis einschliesslich 2030, wird nicht von einer Verkehrszu-
nahme ausgegangen. Nach den ersten drei Jahren ist es denkbar, dass der Deponieverkehr zunimmt. Aus-
schlaggebend dafir sind konjunkturelle Schwankungen, die nicht abschliessend vorhersehbar sind, insbe-
sondere jedoch die Schliessung weiterer Deponien im Einzugsgebiet von 50 km.

Der Deponieverkehr auf den Zufahrtsstrassen, einschliesslich der Arisdorferstrasse, ist bereits heute vor-
handen. Fir die Erweiterung der Deponie Holi ist die maximale Annahmemenge an Material nach fiinf Jah-
ren auf 400'000 t/a begrenzt. Damit die Ubergangsfrist von fiinf Jahren beriicksichtigt wird, wird fiir den Ver-
kehr Uber die gesamte Betriebsdauer mit einer Annahmemenge von 450'000 t/a gerechnet. Rechnet man
mit einer durchschnittlichen Beladung von 20 t/LKW, so ergeben sich somit 22'500 Transporte pro Jahr
(45'000 Fahrten inkl. Leerfahrt Riickweg pro Jahr) resp. ca. 430 Transporte pro Woche (860 Hin- und Riick-
fahrten pro Woche) oder ca. 90 Transporte pro Werktag (180 Hin- und Riickfahrten pro Werktag).

Im Ausgangszustand 2025 (bestehende Deponie Holi) liegt die Zahl der taglichen Hin- und Rickfahrten zwi-
schen 209 und 248 Fahrten. Das zukiinftige Verkehrsaufkommen liegt damit in einer vergleichbaren Gros-
senordnung, sodass keine zusatzlichen Belastungen auf den Zufahrtsstrassen oder Auswirkungen auf das
Kantonsstrassennetz zu erwarten sind. Gleiches gilt fir Schadstoff- und Larmemissionen.

Eine langfristige Verkehrszunahme kann nicht ausgeschlossen werden. Die potenzielle Zunahme gegen-
Uber der heutigen Situation ist jedoch durch die maximale Annahmemenge (400'000 t/a) beschrankt (vgl.
Beilage 1, technischer Bericht, Kap. 2.5. sowie Beilage 2, UVB, Kap. 4.2).

Offentlicher Verkehr

Fur den Betrieb der bestehenden Deponie ist weder eine 6ffentliche Verkehrsanbindung vorgesehen noch
erforderlich. Dies ist auch fir die Deponieerweiterung der Fall. Das Vorhaben hat somit keine Auswirkungen
auf den offentlichen Verkehr.

Langsamverkehr

Das Vorhaben der Deponieerweiterung tangiert mehrere Waldwege, welche vom Langsamverkehr (Wande-
rer, Biker, Reiter) genutzt werden. Wege, die wahrend der Rodungsphase temporar gesperrt und in der
spateren Betriebsphase gar beseitigt werden, sind friihzeitig zu signalisieren und Umleitungen zu garantie-
ren. Dies betrifft insbesondere die ausgewiesenen Reit-, Bike- und Wanderwege. Offizielle Wanderwege
sind von dem Vorhaben nur randlich tangiert (s. Abbildung 8). Offizielle Velo- und Mountainbikerouten sind
keine betroffen. Dem Deponiefortschritt angepasst und im Endzustand fertiggestellt entsteht auf dem Depo-
niegeldnde ein neues Waldwegnetz (s. Abbildung 9).
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Abbildung 8: Von der Erweiterung Deponie Héli betroffener Wanderwegabschnitt (roter Kreis; Quelle:
map.geo.admin.ch; Darstellung: Gruner)
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Abbildung 9: Endzustand des Wegnetzes (Quelle / Darstellung: Gruner)
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7.2 Landschaft und Ortsbild

Im Umfeld der geplanten Deponieerweiterung Holi bestehen keine national geschitzten Landschaften oder
Ortsbilder (BLN, ISOS). Die Deponieerweiterung kommt jedoch in einem Waldareal und einem kommunalen
Landschaftsschutzgebiet zu liegen (vgl. Kap. 5.2, Kommunale Nutzungsplanung).

Wahrend des Betriebs der Deponie Holi werden innerhalb des Deponieperimeters Flachen gerodet, die ge-
mass Zonenplan Landschaft innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets liegen. Die Rodungen der Waldfla-
chen stellen einen Eingriff ins Landschaftsbild dar. Durch die etappierte Nutzung der Deponie kann jedoch
gewabhrleistet werden, dass die Bestimmungen der Landschaftsschutzzonen nach § 26 ZRL nur in einem
minimalen und zeitlich sowie ortlich begrenzten Umfang tangiert werden. So kann sichergestellt werden,
dass jeweils nur eine minimale Flache unbewaldet ist und die Einflisse auf das Orts- und Landschaftsbild
sowie die Wegverbindungen im Naherholungsgebiet (Langsamverkehr) moglichst minimal gehalten werden.
Die maximal zulassige offene (unbewaldete) Flache wird geméass Zonenreglement beschrankt und liegt bei
rund 6 ha. Dabei handelt es sich um die formelle offene Flache. Die effektive offene Flache wird geringer
ausfallen. Zudem werden, wenn mdglich, alle Flachen, die mindestens drei Jahre offenliegen und zu einem
spateren Zeitpunkt von einer anderen Etappe Uberschittet werden, mit schnell wachsenden einheimischen
Stecklingen zwischenbestockt. Damit wird sichergestellt, dass keine ibermassig kahle Landschaftsflache
entsteht. Bereits verfiillte Flachen werden sukzessive rekultiviert und aufgeforstet, um trotz des Deponiebe-
triebs ein intaktes Landschaftsbild zu gewahrleisten.

Die bestehende Deponie ist unbeleuchtet und tagsiber in Betrieb. Es entstehen somit keine relevante
Lichtemission, welche das nachtliche Landschaftsbild beeintrachtigen konnten.

Das angrenzende Gebiet Schleifenberg dient als Naherholungsraum mit Wander-, Reit- und Bikerouten.
Durch die Deponieerweiterung kommt es zu temporaren Einschrankungen bei Erholungswegen (Reit-,
Wander- und Bikerouten), die jedoch signalisiert und umgeleitet werden. Wahrend der Bau- und Betriebs-
phase wird gewahrleistet, dass das Wegnetz fir Erholungssuchende mittels Umleitungen und Signalisatio-
nen erhalten bleibt. Nachdem alle acht Auffiilletappen abgeschlossen sind, werden noch restliche Auffors-
tungsarbeiten abgeschlossen und der gesamte Perimeter wird wieder bewaldet sein. Die Aufflillung der De-
ponie verandert die Topografie dauerhaft, indem das Terrain angehoben wird (max. Uberschittungshéhe
gegenuber bestehendem Terrain: ca. 55 m). Dank der langfristigen Wiederbewaldung wird diese Terrainer-
héhung jedoch kaum wahrnehmbar sein2. Die Aussicht vom Liestaler Aussichtsturm (Schleifenberg) bleibt
unversehrt. Das Orts- und Landschaftsbild ist im Endzustand wieder véllig intakt.

7.3 Kulturguter

In der ndheren Umgebung zur Deponie befinden sich vier archdologische Schutzzonen sowie historische
Verkehrswege (IVS) von lokaler Bedeutung. Diese werden durch die Erweiterung der Deponie Holi jedoch
nicht tangiert oder beeintrachtig. Kulturdenkmaler befinden sich keine in der Nahe des Projektperimeters.
Es bestehen somit keine Auswirkungen auf Kulturgtter (Kulturdenkmaler oder archaologische Statten).
Falls dennoch noch unbekannte archdologische Funde zu Tage treten, besteht nach dem Gesetzt Gber die
Archivierung (ArchG) eine Meldepflicht und die Bauherrschaft hat deren Dokumentation in angemessener
Zeit durchzufihren.

2 Hinweis: Es ist vorgesehen im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens 3D-Visualisierungen der Deponieer-
weiterung zu erstellen (via Virtual Reality), um die Ansicht der kiinftigen Deponieerweiterung in der Land-
schaft zu veranschaulichen. Ausziige davon werden hier erganzt sobald vorliegend.
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7.4 Wald

Im gesamten Erweiterungsperimeter wird der Wald, welcher der Birgergemeinde Liestal gehért, als Wirt-
schaftswald genutzt. Zehn Waldgesellschaften sind von der Deponieerweiterung betroffen. Keiner der be-
troffenen Waldtypen gilt als gefahrdet.

Fur die geplante Deponieerweiterung sind temporare Rodungen im Umfang von 29.42 ha und definitive Ro-
dungen von 0.15 ha erforderlich, was einen erheblichen Eingriff in das bestehende Waldgebiet darstellt. Die
definitive Rodungen betreffen Flachen, die dauerhaft fir Infrastrukturbauten wie Entwasserungsanlagen
und die PFAS-Aufbereitungsanlage beansprucht werden. Als Ersatz werden in den Gemeinden Liestal und
Giebenach Waldflachen im gleichen Umfang wieder aufgeforstet. Der genaue Standort und die Grosse der
Ersatzflachen in den jeweiligen Gemeinden sind Bestandteil des Rodungsverfahrens.

Die temporaren Rodungen gelten als solche, da der unbestockte Zustand nicht Ianger als 15 Jahre andau-
ert und innerhalb des Deponieperimeters keine permanenten Waldverluste durch Infrastrukturbauten ent-
stehen. Die Rodungen erfolgen in acht Grossetappen mit weiteren Kleinetappen entsprechend dem Depo-
nieauffillungsfortschritt. Durch die vorgesehene Etappierung mit moglichst kleinen Rodungsschritten, die
fortlaufende Aufforstung sowie die Zwischenbestockung von Flachen, die mehr als 3 Jahre offenbleiben,
werden die Eingriffe mdglichst minimal und umweltschonend umgesetzt.

Im Rahmen der Rekultivierung werden fir die neuen Waldflachen geeignete Bodenaufbauten geschaffen.
Die Bepflanzung erfolgt mit standortgerechten Mischwaldbaumarten und Pioniergehdlzen. Die Waldober-
seite wird als lichter Wald mit Magerwiese gestaltet, der siidliche Hang mit Lesesteinwallen strukturiert. Die
vollstdndige Rekultivierung dauert pro Etappe zwischen 6 und 15 Jahren. Im Endzustand wird der grésste
Teil des Waldareals wieder der forstwirtschaftlichen Nutzung Gbergeben.

Die Rodungsflachen werden gemass § 18bis Abs. 6 der ZVL nach Beendigung der Auffiillung wieder aufge-
forstet und die Spezialzone wieder dem Waldareal zugewiesen. Das Waldareal wird geméass Waldentwick-
lungsplan und den Rekultivierungsmassnahmen gegeniber dem Ausgangszustand liber einen héheren
Laubholzanteil und ékologisch wertvollere Strukturen verfligen.

Dank der im UVB vorgesehenen 6kologischen Rekultivierungs- und Aufwertungsmassnahmen fallt die Oko-
bilanz insgesamt positiv aus, sodass die Auswirkungen auf den Wald als umweltvertraglich eingestuft wer-
den kdnnen.

7.5 Flora, Fauna und Lebensraume

Der Verlust der bestehenden Vegetation stellt einen erheblichen Eingriff in die Natur dar. Im Projektgebiet
kommen aber nur wenige geschitzte oder gefahrdete Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensraume vor. In
keinem Fall ist anzunehmen, dass irgendeine der vorgefundenen Arten durch das Projekt in ihrem kunftigen
Bestand vital betroffen oder gefahrdet ware. Gleiches gilt fuir die 10 betroffenen Waldstandorte — keiner da-
von ist gemass der Roten Liste der Lebensraume als gefahrdet eingestuft. Indirekte Auswirkungen wie
Larm-, Licht- oder Schadstoffemissionen auf angrenzende Lebensraume sind mdéglich, bleiben aber be-
grenzt, da der Deponiebetrieb tagsiber erfolgt und viele Waldbewohner nachtaktiv sind. Die identifizierten
Wildtierkorridore verlaufen ausserhalb des Projektperimeters. Dennoch sind Wildwechsel innerhalb des De-
ponieareals moglich. Da das Gelande nicht eingezaunt wird, ist eine freie Bewegung von Wildtieren auf
dem Areal gewahrleistet.

Die Bauarbeiten werden etappiert durchgefiihrt, um die vegetationsfreien Flachen so klein wie mdglich zu
halten. Dadurch kénnen Tiere und Pflanzen vortibergehend angrenzende Lebensrdume nutzen. Nach jeder
Bauetappe wird der zuvor abgetragene Boden vollstéandig wieder aufgetragen. Anschliessend erfolgt eine
Rekultivierung mit standorttypischen, 6kologisch wertvollen Mischwaldern. Diese werden sowohl als
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Wirtschaftswalder zur Holzproduktion als auch zur Férderung seltener Baumarten angelegt. In stidexponier-
ten Lagen entstehen Weissseggen-Buchenwalder (Carici-Fagetum), in nordexponierten Bereichen Lungen-
kraut-Buchenwalder. Als zusatzliche Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen werden im Perimeter der Erweite-
rung stark aufgelichtete Waldbereiche mit Gras- und Krautsdumen geschaffen.

Sie bieten Lebensraume fir lichtliebende Arten sowie Teillebensrdume fur typische Waldtiere. Ergdnzend
werden kleinteilige Strukturelemente wie Stein- und Altholzhaufen, Totholz und liegende Baumstamme ein-
gebracht und Dornstrauchgruppen gesetzt. Diese bieten insbesondere Reptilien und Amphibien Riickzugs-
und Versteckmoglichkeiten. Die lichten Walder tragen nebst der Habitats- und Artenvielfalt iberdies zur
Verbesserung der 6kologischen Langs- und Quervernetzung bei.

Die Erweiterung der Deponie Hdli fiihrt zwar zu erheblichen, jedoch zeitlich begrenzten Eingriffen in Waldle-
bensraume. Durch zahlreiche und langfristig wirksame Ersatz- und Aufwertungsmassnahmen wird die 6ko-
logische Qualitat des Gebiets jedoch stark verbessert. Die Okobilanz fallt deutlich positiv aus. Das Projekt
gilt aus naturschutzfachlicher Sicht als umweltvertraglich.

7.6 Gewasser und Entwasserung
Grundwasser

Durch die Erweiterung der Deponie wird das Grundwasser nicht beeintrachtigt, es gibt keine baulichen Ein-
griffe ins Grundwasser. Das Material, welches in der erweiterten Deponie Holi abgelagert werden darf, un-
terscheidet sich nicht vom Material in der heutigen Deponie. Es handelt sich dabei um alle gemass Anhang
5 Ziffer 2 VVEA fiir Deponien des Typs B zugelassenen Abfalle, also gesteinsdhnliche Materialien wie sau-
berer Aushub, Ziegelbruch, Betonabbruch, Glas und Ausbauasphalt. Zum Schutz des Grundwassers wer-
den nach dem erfolgten Bodenabtrag an der Basis eine Untergrundabdichtung erstellt sowie die Flanken
abgedichtet. Die Rander der Abdichtung werden mit einem kleinen Erddamm gestaltet. Dadurch wird ein
Uberlauf des Sickerwassers am Deponierand verhindert. Weiter werden Entwasserungsleitungen einge-
baut, die an die Entwasserungsbauwerke angeschlossen werden. Diese ermdglichen die Fassung, die Kon-
trolle sowie allfallige Behandlung von Sicker- und Meteorwasser wahrend des Deponiebetriebs und nach
dem Betrieb im rekultivierten Endzustand.

Die Abdichtung und das Entwasserungssystem gewahrleisten zudem eine hydraulische Trennung zwischen
den Deponiekérpern Hdli, Lindenstock und Holi+. Dadurch wird verhindert, dass deponieburtige Stoffe aus
der Erweiterung Holi+ in bestehende Deponiekorper oder den Untergrund gelangen. Abdichtung und Ent-
wasserung werden nach den Anforderungen der VVEA ausgefuhrt.

Fir die Grundwasseriiberwachung der Deponie Héli+ wird das bestehende Uberwachungskonzept weiter-
geflhrt, projektspezifisch angepasst und im Rahmen der abfallrechtlichen Betriebsbewilligung im Detail
festgelegt. Eine kontinuierliche Uberwachung ist damit gewahrleistet.

Das Entwéasserungs- und Kontrollsystem sowie das Uberwachungskonzept zum Schutz des Grundwassers
sind im technischen Bericht sowie im UVB genauer erlautert (vgl. Beilagen 1 & 2).
Es sind somit keine relevanten Auswirkungen im Bereich des Grundwassers zu erwarten.

Oberflaichengewasser

Weder im Bereich der bestehenden Deponie noch im Perimeter der geplanten Deponieerweiterung befin-
den sich Oberflachen- bzw. Fliessgewasser. Es finden keine Arbeiten an oder in der Nahe von Oberflachen-
gewasser statt; die nachstgelegenen Flisse und Bache werden durch die Arbeiten nicht tangiert. Das Vor-
haben hat somit keine relevanten Auswirkungen im Bereich der Oberflachengewasser.
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Entwasserung

Bei der Entwasserung wird zwischen Meteorwasser, das von Niederschlagen stammt und keinen Kontakt
zum Deponiegut hat, und Sickerwasser, das von Niederschlagen stammt und durch den Deponiekdrper si-
ckert, unterschieden. Diese beiden Wasserqualitaten werden — wie bereits im gegenwartigen Deponiebe-
trieb — getrennt voneinander gefasst (Uber zwei separate Entwasserungsstrange und -bauwerke) und an
der Deponiesohle Richtung Kontrollschacht geleitet. Zum Schutz des Grundwassers werden fiir die erwei-
terte Deponie eine Abdichtungsschicht und eine spezifische Entwasserung vorgesehen. Das entsprechende
Entwésserungskonzept wird im Rahmen des UVB beschrieben. Das vorgesehene Uberwachungskonzept
stellt sicher, dass das gefasste Sickerwasser mindestens zweimal jahrlich untersucht und gepruft wird.

Wahrend der Bauphase gibt es keine Eingriffe ins Grundwasser. Wahrend der Betriebsphase werden die
gewasserschuitzerischen Vorgaben gemass GSchV und VVEA beriicksichtigt bzw. eingehalten.

7.7 Boden, Altlasten und Abfalle
Boden

In der Bauphase ist das Vorgehen beim Bodenabtrag analog jenem bei der bestehenden Deponie. Der Bo-
den auf der gerodeten Flache wird in einem Arbeitsschritt abgetragen. Uber alle Auffiilletappen werden
schatzungsweise 45'500 m3 (fest) Oberboden und 150'300 m? (fest) Unterboden bzw. AC-Material abgetra-
gen. Bei der Zwischenlagerung des Materials findet keine Trennung zwischen Oberboden, Unterboden und
Ausgangsmaterial statt. Das komplette Material wird auf dem Deponiegelande zwischengelagert und wah-
rend den Rekultivierungsphasen im Deponieperimeter vollumfanglich wiederverwendet. Es findet kein
Transport von abgetragenem Bodenmaterial aus dem Deponiegelande statt. Die Auffillung der Deponie hat
in der Betriebsphase keinen Einfluss auf den Umweltbereich Boden. Nach Betriebsende wird die Rekultivie-
rung wie bis anhin weitergefuhrt. Die oberste Schicht des Deponiekérpers besteht aus durchwurzelbarem,
unverschmutztem, mineralischen Material und weist eine Machtigkeit von 3 m auf. Im Endzustand ist der
Ausgangszustand in etwa wiederhergestellt. Fir die Uberwachung der Bodenfruchtbarkeit hat die Inhaberin
der Deponie wahrend funf Jahren nach Abschluss der Deponie zu sorgen (gemass Art. 43 VVEA). Es be-
stehen somit keine relevanten Auswirkungen auf den Umweltbereich Boden.

Altlasten

Die Ablagerung von mineralischem Abbruch- und Aushubmaterial flihrt zur Eintragung des Deponieperime-
ters im Kataster der belasteten Standorte (KbS) als Ablagerungsstandort. Die Erweiterung der Deponie Holi
hat die Vergrésserung des bestehenden Ablagerungsstandortes (KbS-ID: 2829710057) zur Folge. Aufgrund
des Ablagerungsmaterials (Inertstoffmaterial, Typ B) besteht weiterhin kein Untersuchungsbedarf. Aufgrund
der Unbedenklichkeit des Ablagerungsmaterials ist nicht mit einer Belastung der Umwelt zu rechnen. Wah-
rend der Betriebsphase werden keine bereits bekannten Altlastenstandorte tangiert. Das Vorhaben hat so-
mit keine relevanten Auswirkungen im Bereich der Altlasten.

Abfille

Die Erweiterung der Deponie sieht den zusatzlichen Einbau von 6.75 Mio. m3 Abfall vor. Die Anlieferung des
Materials ist bewilligungspflichtig. Somit wird wahrend der Betriebsphase das eingelagerte Material kontrol-

liert angenommen und anschliessend fachgerecht deponiert. Aufgrund der inerten Eigenschaften der einge-
brachten Abfalle — darunter auch verschmutztes oder belastetes Material — verandert sich deren chemische
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Zusammensetzung nach der Ablagerung nicht mehr. lhre Stabilitat gewahrleistet, dass sie keine Gefahr fiir
die Umwelt darstellen. Erganzend gewahrleisten die geméass UVB vorgesehenen Massnahmen, dass keine
belasteten Stoffe unkontrolliert in die Umwelt gelangen. So wird sowohl die Ausbreitung von invasiven Neo-
phyten durch biologisch belastetes Material sowie eine Kontamination durch betrieblich eingesetzte Flissig-
keiten verhindert. Wahrend des laufenden Betriebs entstehen keine weiteren relevanten Abfalle. In der an-
schliessenden Rekultivierung wird das Areal der Waldnutzung Ubergeben, ohne zusatzlicher Einbringung
von Abfallen und Verwendung von Material von ausserhalb. Der Deponiekorper gilt im Endzustand als dau-
erhaft umweltvertraglich und hat insgesamt keine relevanten Auswirkungen auf den Umweltbereich Abfall.

Umweltgefédhrdende Stoffe und Organismen

Wahrend der Betriebsphase und der spateren Rekultivierung werden Massnahmen ergriffen, um einerseits
die Ausbreitung umweltschadlicher Organismen wie invasiven Neophyten durch biologisch belastetes Mate-
rial zu verhindern und andererseits eine Kontamination durch betriebsbedingte Schadstoffe, etwa durch fir
den Betrieb notwendige Flissigkeiten, auszuschliessen.

7.8 Naturgefahren

Gemass Abfallverordnung (VVEA), Anhang 2 Ziffer 1.1.2 darf der Deponiestandort nicht in einem Uber-
schwemmungs-, steinschlag-, rutschungs- oder besonders erosionsgefahrdeten Gebiet liegen. Der Projekt-
perimeter Holi+ befindet sich ausserhalb des Naturgefahrenkarten-Perimeters. Aus diesem Grund sind in
der synoptischen Gefahrenkarte keine Aussagen in Bezug auf gravitative Prozesse enthalten. Die Gefah-
renhinweiskarte weist keine Gefahrdung durch Rutsch-, Sturz- oder Wassergefahren aus, fiihrt jedoch fir
den Standort der Deponieerweiterung den Gefahrenhinweis "Potenzial fir Einsturz bzw. Absenkung". Ge-
mass der "Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss" des kantonalen Geoportals werden verschiedene Ober-
flachenabflisse im Bereich der bestehenden sowie im Erweiterungsperimeter modelliert. Solche Phano-
mene wurden jedoch seit der Inbetriebnahme der aktuellen Deponie im Jahr 2010 nie festgestellt.

Erganzend kann die "Ereigniskarte Naturgefahren" Hinweise auf potenzielle Gefahrdungen liefern. Im Be-
reich der bestehenden sowie im Erweiterungsperimeter der Deponie sind keine wiederkehrenden Ereig-
nisse durch gravitative Prozesse wie Rutschungen, Steinschlag und Felssturz oder fluviale Prozesse wie
Uberschwemmung und Murgang festgehalten. Ebenso sind keine Dolinen kartiert worden.

Gemass dem Bericht von GEOTEST zur Beurteilung der Stabilitat des Untergrundes und des Deponiekdr-
pers ist der Felsuntergrund trotz des Deponiegewichtes stabil und nicht setzungsanfallig. Durch die ein-
wandfreie Verdichtung des Deponiematerials wurden in der Deponie Hdli bisher keine nennenswerte Set-
zungen beobachtet. Durch die Uberschittung sind Setzungen im Zentimeterbereich méglich.

Zusammenfassend sind keine wesentlichen Auswirkungen durch die Deponieerweiterung im Bereich der
Naturgefahren zu erwarten.

7.9 Luft, Larm, Erschitterungen und Strahlung
Luft

Bereits im heutigen Zustand wird die Deponie Holi mit den Teilprozessen Rodung, Bodenabtrag, Mergelab-
bau, Auffullung, Rekultivierung und Aufforstung betrieben. Dabei gehen von den eingesetzten Maschinen
sowie von den an- und abfahrenden Bautransporten Luftschadstoffemissionen aus. Gemass den Emissi-
ons- und Immissionskarten des Kantons Basel-Landschaft sind im Gebiet der Deponie Hdli die Luftbelas-
tungen heute gering. Dies wird sich auch durch die Erweiterung der Deponie nicht verandern. Im Vergleich
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zum Ausgangszustand verandert sich die Situation nicht. Es wird weder mit mehr Materialanlieferungen pro
Jahr gerechnet, noch werden durch die Deponieerweiterung mehr Maschinen eingesetzt. Emissionsfakto-
ren legen nahe, dass durch die zukiinftige Weiterentwicklung von Baumaschinen und Bautransporten weni-
ger Emissionen ausgestossen werden. Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen auf
Baustellen werden gemass den BAFU-Richtlinien umgesetzt. Es sind somit keine wesentlichen Auswirkun-
gen durch die Deponieerweiterung auf die Luft zu erwarten.

Larm

Die im UVB dargelegte Priifung zeigt, dass durch die Erweiterung der Deponie die Art. 7 und 9 der Larm-
schutzverordnung (LSV) erfiillt werden und keine Larmschutzmassnahmen erforderlich sind. Fir die Bau-
phase werden vorsorglich die im UVB aufgefihrten Massnahmen gemass Bauldrm-Richtlinie des BAFU be-
ricksichtigt. Der anfallende Industrie- und Gewerbelarm in der Betriebsphase besteht primar aus Maschi-
nenlarm, welcher durch Laderaupen und Walzenziige erzeugt wird. Dieser Maschinenlarm wird auf gros-
sere Entfernungen héchstens schwach horbar sein und nur im Tagzeitraum anfallen. Die Planungswerte
werden bei den nachstgelegenen Gebauden mit ldarmempfindlichen Raumen deutlich eingehalten (Erfullung
Art. 7 LSV). Aufgrund der guten Abschirmung sowie der damit verbundenen tiefen Beurteilungspegel sind
fur den Industrie- und Gewerbelarm somit keine Larmschutzmassnahmen vorzusehen. Da durch die Erwei-
terung der Deponie keine zusatzlichen Fahrten auf dem umliegenden Strassennetz entstehen (Erfiillung
Art. 9 LSV), sind auch diesbeziiglich keine Massnahmen umzusetzen.

Erschiitterungen

Relevante Erschitterungen sind durch das Vorhaben keine zu erwarten (gemass DIN 4150-2). Es sind
keine Sprengarbeiten vorgesehen. In der Betriebsphase ist mit keinen relevanten, respektive wahrnehmba-
ren Erschitterungen durch die Materialaufbereitung resp. den Materialeinbau an den nachstgelegenen Or-
ten mit empfindlicher Nutzung zu rechnen. Das Vorhaben hat somit keine relevanten Auswirkungen im Be-
reich Erschitterungen.

Nicht-ionisierende Strahlung

Im Rahmen des Projektes sind keine Anlagen vorgesehen, die nicht-ionisierende Strahlung (NIS) emittie-
ren. Die Situation bezuglich NIS bleibt unverandert. Das Vorhaben hat somit keine relevanten Auswirkun-
gen im Bereich NIS.

Seite 39 06.11.2025

gruner|>



Stadt Liestal Planungsbericht nach Art. 47 RPV Mutation "Spezialzone Deponie Holi+"

8. PLANERLASSVERFAHREN

8.1 Kantonale Vorpriifung

Der Stadtrat hat vom Vorhaben am [Datum] zustimmend Kenntnis genommen und die Mutation ,Spezial-

zone Deponie Holi+“ des Zonenplans Landschaft zur Vorpriifung und 6ffentlichen Mitwirkung freigegeben.
Die Vorprifung durch das Amt fir Raumplanung erfolgte parallel dem Mitwirkungsverfahren. Anhand des

Berichtes vom [Datum] wurden folgende inhaltliche Bereinigung vorgenommen:

>

> .

[Wird nach Durchfiihrung des Verfahrens ergénzt.]

8.2 Informations- und Mitwirkungsverfahren

Das Informations- und Mitwirkungsverfahren nach Art. 7 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes
wurde vom [Datum] bis [Datum] durchgefiihrt. Die Publikation erfolgte im amtlichen Publikationsorgan der
Stadt ,Liestal aktuell" vom [Datum]. Die direkt betroffenen Eigentimer wurden zudem mittels Schreiben vom
[Datum] orientiert. Es erfolgten folgende Eingaben: ...

[Wird nach Durchfiihrung des Verfahrens erganzt.]

8.3 Beschluss und Auflageverfahren

8.3.1 BESCHLUSS STADTRAT, EINWOHNERRAT
Der Stadtrat hat die vorliegende Mutation ,Deponie Holi“ an der Sitzung vom [Datum] beschlossen.

[Wird nach Durchfihrung des Verfahrens ergénzt.]

8.3.2 OFFENTLICHE PLANAUFLAGE

Das offentliche Auflageverfahren erfolgte wahrend 30 Tagen vom [Datum] bis [Datum]. Es sind keine Ein-
sprachen eingereicht worden.

[Wird nach Durchfihrung des Verfahrens ergénzt.]
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8.4 Genehmigung

Der Stadtrat Liestal beantragt beim Regierungsrat, gestiitzt auf diesen Planungsbericht die vorliegende Mu-
tation “Deponie HOli“ zu genehmigen.

[Wird nach Durchfiihrung des Verfahrens erganzt.]
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Anhang 1: Variantenstudium, Gruner AG
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Ubersicht Entwicklungsprozess

Datum Was Wer Entwicklung Varianten Deponie Holi Bemerkungen
Amt fir Raumplanung, Amt fiir Wald, AUE Bodenschutz, Ebenrain N+L und der
16.01.2017 | 1. Informations-Besprechung | Stadt Liestal Vorbesprechung (D. Capaul, D. Utinger, R. Schneider, E. Spahr, O. Deponieerweiterung wird wohlwollend aufgenommen
Stucky, D. Spinnler, M. Stribin plus R. Steinle und E. Grass)
29.03.2017 Startsitzung intern VR Héli, Gruner AG Zustimmung Birgerrat eingegangen -> Machbarkeitsstudie
0. Stucky (BUD, Ortsplanung), E. Spahr (AfW, Kreisforster), M. Korak (BUD), R. | 23.05.2017: Variante 1: 4.8 Mio. m? (ca. 240'000 m?) EZ:I:.;E:: Vé"?e;::"sfgftnl‘:%ﬂ;‘g&fgéf:: sr%z‘;‘feRFcl’:;‘;g
30.06.2017 Koordinationssitzung Steinle (VR Holi), R. Zeller (VR Héli), E. Grass (Gruner AG), Y. Schachenmann 23.05.2017: Variante 2: 9.1 Mio. m® (ca. 255'000 m?) T punaufgeforstet bleibén darf'g
(Gruner AG) 23.05.2017: Variante 3: 21.5 Mio. m® (ca. 467'000 m?) Kidrung Verfahrensablauf (Beilage 1)
17.07.2017 Koordinationssitzung M. Korak (BUD), R. Steinle (VR HOH)’ R. Zeller (VR Holi), E. Grass (Gruner AG), Klarung Verfahrensablauf UVP und Inhalt UVB
K. Hitzfeld (Gruner AG)
20.07.2017 Begehung Deponieperimeter flr P. Schaub, M. Hunziker, M. Burri und Y. Schachenmann (alle Gruner AG) Untersuchungen zu Bodenschutz, Wa_ld und Naturschutz inkl.
uvB Fotodokumentation
M. Kistler (Verantw. Technisches Dep. Héli, Ziegler AG), H. Schaub Austausch von Vorstellungen, Setzen von Leitplanken, Angabe
24.07.2017 Koordinationssitzun (Betriebsleiter Dep. Héli), P. Schori (Stv. Betriebsleiter Dep. Holi), D. Wenk 08.08.2017: Anpassung Variante 3 (ohne Bereich der max. offenen Dep.flache, auf Bereich
o 9 (Revierforster), E. Spahr (AfW, Kreisforster), A. Etter (AfW), M. Burri (Gruner Schirhalde) ca. 414'000 m? Schleifenberg/Schiirholden wird verzichtet; Option
AG), Y. Schachenmann (Gruner AG) Rodungsgesuch mit permanenter Rodung und Realersatz
M. Huber (ARP), D. Capaul (Ver- und Entsorgung), T. Noack (Stadtbauamt), M. Bedarf Deponie gegeben; Standort Héli aufgrund der Lage
Stribin (Betriebe), A. Pliss (Stadtbauamt), D. Utinger (Verkehrserschliessung und Einsichtbarkeit) favorisiert;
12.09.2017 Koordinationssitzung (Ressourcenwirtschaft/Bodenschutz), A. Isenburg (AUE), M. Kolb (ARP), A. Etter | 23.08.2017: Variante 3a: 13.3 Mio. m® (ca. 414'000 m?) Umfang muss noch diskutiert werden; Planunterlagen sollen
(AfW), R. Steinle (VR Hdli), R. Zeller (VR Héli), A. Casanova (VR Hdli), E. Grass vorangetrieben werden; Kanton definiert Mengengeriist an
(Gruner AG), Y. Schachenmann (Gruner AG) Inertstoffen fur 20 Jahre
Vorstellung Projektunterlagen X - . .
20.11.2017 an der Bligergemeindeversammiung Vorstellung Projekt und pOS'I.tIVEI’ Entscheid der BG (Signale
. - auf griin gestellt)
Birgergemeindeversammiung
Kontakt Stadtrat aufnehmen, Gruner erarbeitet UVB, techn.
A . . L Bericht bis KW7 2018, danach Mitwirkungsverfahren; Anfangs
06.12.2017 Koordinationssitzung intern VR Héli, Gruner AG 2018 sollen Gespréche mit der Jagdgesellschaft, den Natur-
und Vogelschutzverbanden stattfinden
Besprechung (Information und H. Stribin (Jagdgesellschaft Kutzenkopf), R. Steinle (VR Héli), A. Casanova (VR Vorstellung Projekt und Planungsstand inkl.
12.01.2018 P 9 Holi), T. Haevel (VR Hdli), M. Burri (Gruner AG), M. Hunziker (Gruner AG), Y. Ersatzmassnahmen; Erlauterungen Vorgehen Jagd im Gebiet
Austausch) Jagd . X
Schachenmann (Gruner AG) Schleifenberg;
Besprechung (Information und G. Masé (Oekoskop), S. Bréchet-Schontal (Natur- und Vogelschutzverband BL),
16.01.2018 iustausgh) Natur- und U. Chrétien (Pro Natura), P. Franke (Natur- und Vogelschutz Liestal), R. Steinle Vorstellung Projekt und Planungsstand inkl.
o (VR Hgli), T. Haevel (VR Hdli), M. Burri (Gruner AG), M. Hunziker (Gruner AG), Ersatzmassnahmen; angeregte Diskussion zu den AEM
Vogelschutz
Y. Schachenmann (Gruner AG)
Besprechung (Information und D. Wenk (Revierforster), E. Spahr (AfW, Kreisforster), A. Etter (AfW, Ersat;/nc"nras::rl'::;g']:;?JSELE;ZIZT:USSS;?E‘B? Irri}lali.chkeit
09.02.2018 | Austausch) Interessensgruppe | Walderhaltung), R. Steinle (VR Holi), T. Haevel (VR Holi), R. Zeller (VR Hali), A. ) ’ 9 9
s . Magerwiesen und Unmut zu Ersatzmassnahme
Wald Casanova (VR Hoéli), M. Hunziker (Gruner AG), Y. Schachenmann (Gruner AG) . N
Verbindungskorridor
17.09.2018: Variante 3a 'grossflachig’: 6.75 Mio m® (ca.
| 2, . . .
15.02.2018 | Erstellung 1. Geléndemodell Blueline AG . 375'000 m°) . Um Visualisierung zu verellnfachen (auf Wunsch der Stadt
04.11.2018: Variante 3a 'Schlauch': 6.75 Mio m® (ca. Liestal)
235'000 m%)
05.02.2020 Informationssitzung Oliver Stucki, Ernst Spahr, Andreas Etter, Doris Capaul, Andres Rohner, Dominic Herbst 2019: 6.75 Mio. m® (ca. 375'000 m?) Wiederaufnahme Planung
Utinger, Hansruedi Mdller, Thomas Noack, Céline Pittet, Yves Schachenmann
15.03.2020 | Erstellung 2. Geldndemodell Blueline AG Mit Anpassungen Deponieperimeter
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Variante 1 (Phase I)
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Variante 2 (Phase I)
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Variante 3 (Phase I)
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Variante 3a (Phase I)
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Variante "grossflächig" (Phase II)
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Variante "Damm" (Phase II)
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Variante "Schlauch" (Phase II)




